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A. Leistungsiibersicht

Kurziibersicht der Leistungsaussagen in den wahlbaren Tarifvarianten.

Wichtiger Hinweis: Diese Leistungsiibersicht stellt die fiir diesen Vertrag geltenden Bedingungen stark verkiirzt und unvollstandig
dar. Eine ausfiihrliche und allein rechtsverbindliche Darstellung der jeweiligen Leistungsinhalte und Leistungsvoraussetzungen
kénnen Sie den Versicherungsbedingungen in Abschnitt D entnehmen.

Legende Belegstelle

v versichert bis zur Hochstentschadigungsleistung

VSU =  Versicherungssumme
o = nicht versichert
SB = Selbstbehalt im Versicherungsfall

*

Erlauterung in Abschnitt H

Grundleistungen

Neuwertversicherung D§S5Nr1 v

Bau- und Montagedeckung: Versicherungsschutz ab Lieferung der Photovoltaikanlage auf das versi-

. . . . E§1 3 Monaten
cherte Grundstiick fiir die Dauer von bis zu

Betriebsunterbrechungsschaden: Entschadigung der infolge eines Versicherungsfalls entgangenen

. 3 . . E v
Stromeinspeiseerlose und Mehrkosten fiir Fremdstrombezug 52

Datenversicherung: Mitversicherung der Daten, Programme und Wechseldatentrdger der versicherten

. L ESS 10.000 E
Photovoltaikanlage auf Erstes Risiko* : e

Fiir Veranderungen bzw. Erweiterungen der versicherten Photovoltaikanlage gilt eine Vorsorgeversi-

S D§5Nr. 4 v
cherung in Hohe von 50 Prozent des Neuwertes oo

GAP-Deckung: Restschuldabsicherung bei Nichtwiederaufbau von kreditfinanzierten Photovoltaikan-

DS§7Nr.6
lagen

Versicherte Sachen

Betriebsfertige Photovoltaik-Dachanlagen einschlieflich Module, Wechselrichter, Trafos, Verkabelung,

. NS . . D§1Nr.
Sicherheitseinrichtungen und unmittelbare Tragkonstruktionen s
Zubehorteile (Mess-, Regel- und Steuertechnik der versicherten Photovoltaikanlage) D§TNK1
Stromspeicher (Kiirzung nach 5 Jahren Benutzungsdauer: 10 % p.a., max. Kiirzung: 70 %) D§1Nr.1a)
Heim-Ladestationen (Wallboxen) D§1Nr.1b)
Warmepumpen, bestehend aus Warmepumpeneinheit (ohne erdberiihrte Kollektoren und Sonden), :

. - . o A D§1Nr.1c) optional
Behalter, Pumpen, Warmetauscher sowie der zugehdrigen Mess-, Regel- und Steuertechnik
Solarthermieanlagen, bestehend aus Kollektoren, der unmittelbaren Tragkonstruktion, Behalter, :

D& 1Nr.1d) optional

Pumpen, Warmetauscher sowie der zugehorigen Mess-, Regel- und Steuertechnik

Versicherte Schaden

Abhandenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Pliinderung D§2Nr.1

Sachschaden durch Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter* D§2Nr1

Sachschaden durch Kurzschluss, Uberstrom oder Uberspannung DS2Nr1

Innere Betriebsschiden an Solarmodulen RS 5is 3.000 Euro
Innere Betriebsschiden an Wechselrichtern LA i 3.000 Euro
Sachschaden durch Uberdruck oder Unterdruck DS2ZNr1 v
Sa.chschaden.durch Brand, Bl!tzschlag, Explo.sion, Anprall oder AbStl.J.rZ eines Luftfahrzeuges, seiner D52 N v
Teile oder seiner Ladung sowie Schwelen, Glimmen, Sengen oder Gliihen

Sachschaden durch Wasser oder Feuchtigkeit D§2Nr.1 v
Sachschaden durch Sturm, Hagel, Frost, Eisgang, Erdbeben, Uberschwemmung oder Schneedruck D§2Nr.1 v
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Legende Belegstelle

v = versichert bis zur Hochstentschadigungsleistung

VSU =  Versicherungssumme

o = nicht versichert

SB = Selbstbehalt im Versicherungsfall

* = Erlauterung in Abschnitt H

Tierverbiss D§2 N1

Versicherungsort

Betriebsgrundstiick. auf dem die versicherte Anlage installiert ist D54

Bei Werkstattaufenthalt versicherter Sachen auBerhalb des Betriebsgrundstiickes sowie wahrend Hin-

und Riicktransport, subsidiar pst

Versicherte Kosten

Schadenabwendungs- und -minderungskosten D§6 N1 v

Datenwiederherstellungskosten fiir Betriebssystem-Daten D§6N.2 v

Aufraumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten fiir versicherte Sachen DY YRIAFVI ' 150.000 Euro

Dekontaminations- und Entsorgungskosten fiir Erdreich D§6Nr.3b) [EEEILNNTS

Bewegungs- und Schutzkosten D§6Nr.3c) 150.000 Euro

Kosten fiir die Herstellung von BehelfsstraBBen D§6Nr.3d) 150.000 Euro

Luftfrachtkosten D§6Nr3e) 150.000 Euro

Bergungskosten D§6Nr.3f) 150.000 Euro

Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Geriistgestellung, Bereitstellung eines Provisoriums DETIVEEI  150.000 Euro

Riickbaukosten D§6Nr.3h) 150.000 Euro

Feuerloschkosten D§6Nr.3i) 150.000 Euro

Kosten fiir schadenbedingte Reparaturarbeiten an Dachern oder Fassaden D§6NK.3j) 5.000 Euro

Schadensuchkosten D§6Nr.3k) 25.000 Euro

Sachen im Gefahrenbereich bis zu 5.000 Euro D§6Nr.3k) 5.000 Euro

Ubernahme der Kosten beim Sachverstindigenverfahren (Schadenhdhe > 25.000 Euro) D§SIN6 v

Mehrkosten aufgrund Technologiefortschritt D§7Nr.5 v

Mehrkostenversicherung: Kostenersatz fiir den erforderlichen Bezug von Strom und Warme bei Aus-

fall von Wallboxen, Warmepumpen- oder -solarthermieanlagen, auf Erstes Risiko* Fos >000 80

Garantien

Garantie GDV Mindeststandard

Updategarantie (Innovationsklausel) D§14
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C. Kundeninformationen
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Diese Verbraucherinformationen sind in folgende Abschnitte gegliedert:

A Leistungsiibersicht 2
B Inhaltsverzeichnis 4
(o Kundeninformationen 6
D  Versicherungsbedingungen - Leistungsumfang 12
E Versicherungsbedingungen - Optionale Erweiterungen 27
F Versicherungsbedingungen - Allgemeiner Teil 33
G Merkblatt zur Datenverarbeitung 42
H Definitionen 46

Grundlage fiir unseren Vertrag sind die Abschnitte C bis G dieser Verbraucherinformationen. Zusammen mit dem Antrag und dem
Versicherungsschein legen diese den Leistungsumfang Ihrer Versicherung fest.

Bitte lesen Sie deshalb diese Unterlagen, den Versicherungsschein und Ihren Antrag vollstdndig und griindlich durch. Bewahren
Sie die Vertragsunterlagen sorgfaltig auf, damit Sie jederzeit einen Uberblick iiber den Leistungsumfang lhrer Versicherung haben.

Wenn ein Leistungsfall eingetreten ist, benachrichtigen Sie uns bitte moglichst schnell. Wir klaren dann gemeinsam mit lhnen das
weitere Vorgehen.

In den Versicherungsbedingungen kommen wir leider nicht ohne Fachbegriffe aus. Zur besseren Verstandlichkeit haben wir be-
stimmte Fachbegriffe in den Versicherungsbedingungen im Abschnitt H (Seite 46) erlautert. Begriffe, die dort erldutert werden,
sind mit einem * in den Versicherungsbedingungen markiert. In den Versicherungsbedingungen haben wir erklarende Beispiele
aufgefiihrt.

Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung von geschlechtsspezifischen Sprachformen verzichtet. Samtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl fiir alle Geschlechter.
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Wer ist wer?

Sie:
Mit ,Sie“ bezeichnen wir Sie als unseren Vertragspartner und Versicherungsnehmer.

Wir:

LWir“ ist der Versicherer, vertreten durch die Konzept & Marketing GmbH, in den nachfolgenden Versicherungsbedingungen ,k+m*“
genannt. Wir haben die Verwaltungsgesellschaft Konzept & Marketing GmbH beauftragt die Vertrags- und Schadenbearbeitung
durchzufiihren. Die Konzept & Marketing GmbH ist von uns bevollmachtigt,

Ihre vertraglich erforderlichen Anzeigen, Willenserkldrungen und Schadenanzeigen entgegenzunehmen

Erklarungen jeglicher Art im Zusammenhang mit Ihrem Versicherungsvertrag (z. B. Rlicktritt, Kiindigung, Anfechtung usw.)
abzugeben und entgegenzunehmen

den gesamten Schriftwechsel mit Ihnen zu fithren

Ihnen und lhren betreuenden Vermittlern gegeniiber die Annahme oder Ablehnung von Antrdgen zu erklaren

die Beitrage zu lhrer Versicherung in Empfang zu nehmen

die ausstehenden Beitrage einzufordern

im Versicherungsfall die vertragsgemdRen Leistungen auszuzahlen.

Die Beitrdge gelten als bei uns eingegangen, wenn sie bei der Konzept & Marketing GmbH eingegangen sind.

Wer ist Ihr Versicherer?

Nachfolgend erhalten Sie eine Ubersicht der Versicherer, mit denen wir zusammenarbeiten. Der speziell fiir Ihren Vertrag zutref-
fende Versicherer ist im Versicherungsschein benannt.

Gothaer Allgemeine Versicherung AG

Gothaer Allee 1

50969 Koln

Registergericht: Amtsgericht Koln
Registernummer: HRB 21433
USt-IdNr.: DE 122 786 654
VersSt-Nr.: 9116/810/00420

Hauptgeschaftstatigkeit des Versicherers

Der Versicherer ist durch Erlaubnis der zustandigen Aufsichtsbehorde zum Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung berech-
tigt. Die verschiedenen Versicherungszweige aus der Schaden- und Unfallversicherung bilden zugleich die satzungsmaRige Haupt-
geschaftstatigkeit der Gesellschaft.

Wer ist Ihre Verwaltungsgesellschaft?

Konzept & Marketing GmbH (k+m)

Podbielskistrale 333
30659 Hannover

Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 59457

Telefonnummer: 0511 - 64054 0
Telefaxnummer: 05 11 - 640 54 444

E-Mail: info@k-m.info
Bankverbindung: Commerzbank AG

IBAN: DE60 2508 0020 0700 2142 00
BIC: DRESDEFF250

Samtlichen Schriftverkehr, Willenserklarungen sowie Zahlungen richten Sie bitte direkt an k+m.

Welche Vertragsgrundlagen sind vereinbart?

Fiir den Versicherungsvertrag gelten die im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsbedingungen fiir allsafe solar - Pho-
tovoltaikversicherung, die gesetzlichen Bestimmungen und die sonstigen Vereinbarungen.
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In den Versicherungsbedingungen sind insbesondere die Art, der Umfang und die Falligkeit der Versicherungsleistung konkret
festgelegt. Alle fiir diesen Vertrag geltenden Bedingungen sind in diesem Dokument geregelt, sofern im Versicherungsschein oder
seinen Nachtragen nichts anderes vereinbart ist.

Welche Giiltigkeitsdauer haben unsere Informationen und Angebote?

Wir weisen Sie darauf hin, dass die zur Verfiigung gestellten Informationen (z. B. Produktinformationsblatt (IPID), Antrags- bzw.
Anfrageformular, Angebote) nicht unbefristet giiltig sind. Beispielsweise kdnnen gesetzliche Anderungen dazu fiihren, dass diese
Informationen nicht mehr aktuell sind.

An Angebote halten wir uns vier Wochen ab Erstellungsdatum gebunden.

Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag spatestens nach
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines bezahlt worden ist. Fiir den Fall, dass Sie den ersten oder ein-
maligen Beitrag zu einem spateren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

Wie hoch ist der Beitrag und welche Beitragszahlungsweise ist vereinbart?

Detaillierte Angaben iiber die Beitragshohe und die Zahlweise kénnen Sie dem Versicherungsschein und dem zuletzt erstellten
Nachtrag entnehmen. Die Folgen einer nicht rechtzeitigen Beitragszahlung ergeben sich aus Abschnitt F § 5 (Seite 34) der Versi-
cherungsbedingungen.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1: Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise
Widerrufsrecht

Sie konnen Ihre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem lhnen

° der Versicherungsschein,

e die Vertragsbestimmungen
einschlieBlich der fiir das Vertragsverhaltnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen,
diese wiederum einschlieBlich der Tarifbestimmungen,

e diese Belehrung,

° das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
(sofern gesetzlich vorgeschrieben),

e und die weiteren in Abschnitt 2 aufgefiihrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Konzept & Marketing GmbH

PodbielskistraBBe 333
30659 Hannover

E-Mail: info@k-m.info
Fax: 0511-640 54 444
Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Wi-
derrufs entfallenden Teil der Beitrage, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallt, diirfen wir in diesem Fall einbehal-
ten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt errechnet:

Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, multipliziert mit

1/360 des jahrlichen Gesamtbeitrags bzw.
1/180 des halbjahrlichen Gesamtbeitrags bzw.
1/90 des vierteljahrlichen Gesamtbeitrags bzw.
1/30 des monatlichen Gesamtbeitrags.
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Den Gesamtbeitrag und die von lhnen gewiinschte Zahlungsweise finden Sie im Antrag im Teil der Beitragsberechnung. Die Er-
stattung zuriickzuzahlender Betrage erfolgt unverziiglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfan-
gene Leistungen zuriickzugewahren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

lhr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdriicklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollstindig
erfiillt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeiibt haben.

Abschnitt 2: Auflistung der fiir den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Ein-
zelnen aufgefiihrt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfligung zu stellen:

1. die Identitat des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, iiber die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben
ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtstrager eingetragen ist, und die zugehdrige Registernummer;

2. die ladungsfahige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die fiir die Geschaftsbeziehung zwischen dem Versi-
cherer und Ihnen maRgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines
Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen erfolgt, bediirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschaftstatigkeit des Versicherers;

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben liber Art, Umfang und Falligkeit der Leistung
des Versicherers;

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschlieBlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Pramien einzeln
auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhaltnis mehrere selbstandige Versicherungsvertrage umfassen soll, oder, wenn
ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Uberpriifung
des Preises ermaglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfiillung, insbesondere zur Zahlungsweise der Pramien;

7. die Befristung der Giiltigkeitsdauer der zur Verfligung gestellten Informationen, beispielsweise die Giiltigkeitsdauer befriste-
ter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

8. Angaben dariiber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere liber den Beginn der Versicherung und des Versicherungs-
schutzes sowie die Dauer der Frist, wahrend der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausiibung, insbesondere
Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenliber der der Widerruf zu erklaren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs ein-
schlieBlich Informationen liber den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mittei-
lung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, be-
diirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kiindigungsbedingungen einschlieBlich etwaiger
Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen erfolgt, bediirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

12. die Mitgliedsstaaten der Europdischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu lhnen vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel tiber das auf den Vertrag anwendbare Recht oder lber das zu-
standige Gericht;

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt wer-
den, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation wahrend der
Laufzeit dieses Vertrags zu fiihren;
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15. einen moglichen Zugang fiir Sie zu einem auBergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls
die Voraussetzungen fiir diesen Zugang; dabei ist ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass die Mdglichkeit fiir Sie, den Rechts-
weg zu beschreiten, hiervon unberiihrt bleibt;

16. Name und Anschrift der zustandigen Aufsichtsbehdrde sowie die Moglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehdrde.

Ende der Widerrufsbelehrung

Welche Moglichkeiten der Bedingungsanderung sind vorgesehen?

Auf die Méglichkeit der Anderung von rechtlichen Rahmenbedingungen gemaR Abschnitt F § 15 (Seite 40) weisen wir Sie hin.

Was gilt im Falle der Verletzung von Gesetzen und Sanktionen?

Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieses Vertrages gewahren bzw. leisten wir aus diesem Versicherungsvertrag keinen Versi-
cherungsschutz, beziehungsweise keine Zahlungen, sonstige Leistungen oder sonstige Vorteile zu Ihren Gunsten oder zu Gunsten
eines Dritten*, soweit dadurch oder durch Handlungen des Versicherten anwendbare Regelungen, Gesetze oder Wirtschafts- oder
Handelssanktionen verletzt werden.

Welches Recht gilt?

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Welche Vertragssprache ist vereinbart?

Die Vertragssprache ist deutsch.

Welche Aufsichtsbehorde ist zustandig?
Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Graurheindorfer StraRe 108

53117 Bonn

Bereich Versicherungen

E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfalle nicht verbindlich entscheiden kann.

An wen konnen Sie Beschwerden richten?

Sollte es wider Erwarten zu Meinungsverschiedenheiten aus unserem Vertragsverhaltnis kommen, konnen Sie Sich direkt mit uns,
Konzept & Marketing GmbH

Bereich Beschwerdemanagement

PodbielskistralRe 333
30659 Hannover

E-Mail: beschwerden@k-m.info

Internet: www.k-m.info/kommunikation/beschwerdemanagement/
Telefon: 0511-640 54 0

Fax: 0511-640 54 444

oder mit dem speziell fiir Ihren Vertrag zutreffenden Versicherer, der im Versicherungsschein benannt ist, in Verbindung setzen.

Sie haben auch die Moglichkeit, sich an den Versicherungsombudsmann als gesetzliche Schlichtungsstelle zur auBergerichtlichen
Beilegung von Streitigkeiten zu wenden:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
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Sie haben auch die Méglichkeit, statt oder nach der Beendigung eines Ombudsmannverfahrens, den Rechtsweg zu beschreiten.
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Versicherungsbedingungen PersGnlich betreut

D. Versicherungsbedingungen - Leistungsumfang

§1 Welche Sachen sind versichert? Was gehort nicht zu den versicherten Sachen?
1.  Versicherte Sachen
Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten netzgekoppelten Photovoltaikanlagen, welche

° auf Gebaudedachern,

° auf Garagen oder Carportdachern (bei Photovoltaik-Carportsystemen einschlieBlich der Carport-Grundkonstruktion
aus Holz oder Metall, ohne Fundamente),

e  aufTerrassen- oder Verandaiiberdachungen (bei Photovoltaik-Verandaiiberdachungssystemen einschlieBlich der
Grundkonstruktion aus Holz oder Metall, ohne Fundamente) sowie

° an den Fassaden von Gebdauden und Garagen

betriebsfertig installiert und von lhnen mangelfrei abgenommen worden sind.
Eine Photovoltaikanlage, die als Freiflachenanlage installiert ist, kann nicht versichert werden.

Folgende Einzelkomponenten dieser Anlagen sind mitversichert

° Photovoltaikmodule

e  Wechselrichter

° Stromspeicher, Batteriespeicher, Akkumulatoren (siehe Abschnitt D §1 Nr. 2)

° Wallboxen, Ladestationen fiir Elektrofahrzeuge

e  Generatorenanschlusskasten (GAK)

° Wechseldatentrager

° Trafos

° Photovoltaik-Backup-Systeme (fiir die Stromversorgung auch bei Netzausfall)

° Einspeise- und Erzeugungszahler

° Gleich- und Wechselstromverkabelungen

° Hausverteilerkdsten und Hausanschliisse (nur in Verbindung mit einem versicherten Schaden an der Photovoltaikan-
lage)

e  Sicherheitseinrichtungen (wie z. B. Uberspannungsschutzeinrichtungen, Blitzschutzanlagen)

° unmittelbare Modultragkonstruktionen sowie Zubehérteile (Mess-, Regel- und Steuertechnik)

° Montageset, wie z. B. Anschluss-, Befestigungs- und Verbindungssets
sowie die erforderlichen Installations- und Montagekosten, sofern Sie hierfiir die Gefahr tragen.

Dariiber hinaus besteht Versicherungsschutz auch fiir Uberwachungsgerate zur Messung und Steuerung (sogenannte Ener-
giemanagementmodule) einschlieRlich der Datenlogger und deren fest installierten Anzeigetafeln (Displays)

Sofern besonders beantragt und im Versicherungsschein dokumentiert, sind auch

a)  Warmepumpen, bestehend aus Warmepumpeneinheit (ohne erdberiihrte Kollektoren und Sonden), Behalter, Pumpen,
Warmetauscher sowie der zugehdrigen Mess-, Regel- und Steuertechnik

b) Solarthermieanlagen, bestehend aus Kollektoren, der unmittelbaren Tragkonstruktion, Behalter, Pumpen, Warmetau-
scher sowie der zugehorigen Mess-, Regel- und Steuertechnik

versichert, sobald diese betriebsfertig installiert und von IThnen mangelfrei abgenommen worden sind.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb
entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spatere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit
unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch wahrend einer De- oder Remontage sowie wahrend eines Trans-
portes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

2.  Stromspeicher, Batteriespeicher, Akkumulatoren
a)  Voraussetzungen der Versicherbarkeit

Sofern beantragt, sind stationare Solarstromspeicher (Akkumulatoren) inklusive zugehdoriger Teile mitversichert,
sofern die nachfolgend aufgefiihrten Voraussetzungen erfiillt sind:

e  Zertifizierung der Akkumulatoren nach den Anforderungen UN 38.3 (Transporttest)
e  Anschluss und Betrieb nach den Anwendungsregeln der VDE-AR-E 2510-2 (09.2015)

b)  Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden
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In Ergdnzung zu Abschnitt D §1 Nr. 1 wird keine Entschadigung geleistet fiir Schaden durch chemische Reaktionen
innerhalb der Speicherzellen. Dieser Ausschluss gilt jedoch nicht flir Folgeschaden an weiteren Austauscheinheiten.

¢)  Umfang der Entschadigung

In Erganzung zu Abschnitt D §7 verringert sich die Entschadigungsleistung fiir die Wiederherstellung (Teilschaden)
oder Wiederbeschaffung (Totalschaden) von Batteriespeichern nach einer Benutzungsdauer von 5 Jahren jahrlich
um 10%. Der Abzug betragt maximal 70 %.

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmaglichkeit
hatte. Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach Abschnitt D §7 ersetzt.

d)  Zusitzliche Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles (Sicherheitsvorschriften)

Erganzend zu Abschnitt D §11 Nr. 1 gelten die nachfolgend aufgefiihrten zusatzlichen Obliegenheiten als vereinbart:

° Einhaltung aller Vorgaben der jeweiligen Hersteller- und Sicherheitsdatenblatter;

e  Vorhandensein interner Schutzschaltungen oder eines Batterie-Management-System (BMS) mit Temperatur-
sensoren;

e  Vorhandensein einer Spannungsiiberwachung und Sicherheitsabschaltung zur Vermeidung einer Uberladung
oder Uberlastung sowie zur Vermeidung einer Erhitzung bzw. Entziindung;

e  Verhinderung innerer Kurzschliisse (insbesondere durch Schutz vor mechanischen Beschadigungen);

Umgehende fachgerechte Entsorgung beschadigter Produkte (auch bei geringsten Beschadigungen),

° Batteriespeicher diirfen nicht unmittelbaren und/oder dauerhaften hohen Temperaturen oder Warmequellen
ausgesetzt werden (z. B. direkter Sonneneinstrahlung).

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer unter den in Abschnitt D §11 Nr.
3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Fiihrt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhohung, gilt Abschnitt D §9 Nr. 3 und 5. Danach kann der
Versicherer kiindigen oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

3.  Folgeschaden

Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens an anderen Teilen der versicherten Sache sind Schaden an
Teilen, die wahrend der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemaB mehrfach ausgewechselt werden miissen,
versichert.

4.  Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a)  Zusatzgerate und Reserveteile, soweit diese nicht unter Abschnitt D § 1 Nr. 1 (Seite 12) erfasst sind
b)  Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel

c¢)  Werkzeuge aller Art

§2 Welche Gefahren und Schiden sind versichert und welche nicht?
1. Versicherte Gefahren und Schaden

Wir leisten Entschadigung fiir unvorhergesehen eintretende Beschadigungen oder Zerstorungen von versicherten Sachen
(Sachschaden) und bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Pliinderung.

Unvorhergesehen sind Schaden, die Sie oder lhre Reprasentanten* weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem
fiir die im Betrieb ausgelibte Tatigkeit erforderlichen Fachwissen hatten vorhersehen konnen, wobei nur grobe Fahrlassig-
keit schadet und diese uns dazu berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Ver-
haltnis zu kiirzen.

Insbesondere wird Entschadigung geleistet fiir Sachschaden durch

a)  Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter* sowie Sabotage und Vandalismus
b)  Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehler

¢)  Kurzschluss, Uberstrom oder Uberspannung

Uberdruck oder Unterdruck

Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie Schwe-
len, Glimmen, Sengen oder Gliihen
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f)  Wasser oder Feuchtigkeit

g) Hohere Gewalt (z.B. Sturm, Hagel, Frost, Eisgang, Erdbeben, Uberschwemmung oder Schneedruck)
h)  Tierverbiss

i) Innere Unruhen

e Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmaRig nicht unerhebliche Teile der Bevolkerung in einer die 6ffentli-
che Ruhe und Ordnung stérenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder Sachen veriiben.

° Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden durch Verfiigung von hoher Hand.

e  Ein Anspruch auf Entschadigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund 6ffentlich-rechtlichen Ent-
schadigungsrechts beansprucht werden kann.

° Die Grenze der Entschadigung ist die im Versicherungsschein dokumentierte Versicherungssumme.

° Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekiindigt werden. Die Kiindigung wird eine Woche nach Zugang
wirksam.

2. Elektronische Bauelemente

Entschadigung fiir Photovoltaikmodule (kleinste austauschbare Einheit), Akkumulatoren und sonstige elektronische Bauele-
mente (Bauteile) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr nachweislich von auRen auf eine
Austauscheinheit (im Reparaturfall iiblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt einge-
wirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so geniigt die iiberwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die
Einwirkung einer versicherten Gefahr von aufen zuriickzufiihren ist.

Fiir Folgeschaden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschadigung geleistet.
3. Innere Betriebsschaden an Solarmodulen

Abweichend von Abschnitt D § 2 Nr. 2 leisten wir auf Erstes Risiko* bis zu einem Betrag von 3.000 Euro auch Entschadigung
fiir Solarmodule der versicherten Photovoltaikanlage, ohne dass der Schaden nachweislich auf die Einwirkung einer versi-
cherten Gefahr von auBen zuriickzufiihren ist.

Ab einem Modulalter von 5 Jahren nach Erstinbetriebnahme verringert sich diese Versicherungssumme auf Erstes Risiko*
um 2% pro Monat (jeweils bezogen auf die vereinbarte Erstrisikosumme in Héhe von 3.000 Euro).

4.  Innere Betriebsschaden an Wechselrichtern

Abweichend von Abschnitt D § 2 Nr. 2 leisten wir auf Erstes Risiko* bis zu einem Betrag von 3.000 Euro auch Entschadigung
flir Wechselrichter der versicherten Photovoltaikanlage, ohne dass der Schaden nachweislich auf die Einwirkung einer versi-
cherten Gefahr von auBen zuriickzufiihren ist.

Ab einem Wechselrichteralter von 5 Jahren nach Erstinbetriebnahme verringert sich diese Versicherungssumme auf Erstes
Risiko* um 2% pro Monat (jeweils bezogen auf die vereinbarte Erstrisikosumme in H6he von 3.000 Euro).

5.  Photovoltaik-Carportsysteme, Photovoltaik-Verandaiiberdachungssysteme

Wir leisten Entschadigung an versicherten Photovoltaik-Carportsystemen oder Photovoltaik-Verandaiiberdachungssyste-
men ausschlieBlich fiir Beschadigungen durch:

a)  Brand, Blitzschlag, Explosion oder Implosion (einschlieBlich der Schaden durch Loschen, NiederreiBen, Ausraumen
oder Abhandenkommen bei diesen Ereignissen)

b)  Sturm und Hagel
c)  Leitungswasser

Fiir die auf den Photovoltaik-Carportsystemen oder Photovoltaik-Verandailiberdachungssystemen installierten Photovolta-
ikanlagen gilt diese Beschrankung des Versicherungsschutzes nicht.

6.  Gefahrendefinitionen
Im Sinne dieser Bestimmungen gilt:
a) Raub

Raub liegt vor, wenn gegen Sie Gewalt angewendet oder angedroht wird, um Ihren Widerstand gegen die Wegnahme
versicherter Sachen auszuschalten.

Ihnen stehen geeignete Personen gleich, die voriibergehend die Obhut tiber die versicherten Sachen ausiiben.
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Einbruchdiebstahl

Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, wenn jemand in einen Raum eines Gebdudes einbricht, ein-
steigt oder mittels

1) richtiger Schliissel, die er durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub an sich gebracht hatte
II)  falscher Schliissel oder

III)  anderer Werkzeuge eindringt.

Brand, Blitzschlag, Explosion

1) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemalen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

1)  Blitzschlag ist der unmittelbare Ubergang eines Blitzes auf Sachen.

III)  Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dampfen beruhende, plotzlich verlaufende
Kraftauerung.

Leitungswasser

Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- oder Ableitungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserversor-
gung oder der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen bestim-
mungswidrig ausgetreten ist. Sole, Ole, Kiihl- und Kaltemittel aus Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen
sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

Sturm

Ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstarke acht nach der Beaufortskala (Windge-
schwindigkeit mindestens 62 km pro Stunde).

Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskornern.

7. Nicht versicherte Gefahren und Schaden

Wir leisten ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschadigung fiir Schaden

a)

durch Vorsatz von Ihnen oder Ihrer Reprasentanten*
durch Krieg, kriegsahnliche Ereignisse, Blirgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand
durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen

durch Mangel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und lhnen oder Ihren Reprdasentanten®
bekannt sein mussten, wobei nur grobe Fahrlassigkeit schadet und diese uns dazu berechtigt, unsere Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen

durch

1) betriebsbedingte normale Abnutzung

II) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung

III)  korrosive Angriffe oder Abzehrungen

IV)  ilibermaRigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen

V)  Degradation, Alterung, Verschmutzung, Kratzer oder Leistungsminderung der Photovoltaikmodule und elektroni-
scher Bauelemente

VI)  Befall und Faulnis der Tragkonstruktionen aus Holz durch biologische Organismen (z. B. Pilze oder Haus-
schwamm)

Diese Ausschliisse gelten nicht fiir benachbarte Teile der versicherten Sache, die infolge eines solchen Schadens be-
schadigt werden und nicht auch ihrerseits aus Griinden gemaf Abschnitt D § 2 Nr. 7 ) I) bis VI) (Seite 15) bereits er-
neuerungsbediirftig waren.

durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbediirftigkeit Ihnen oder Ihren Reprasentanten* bekannt sein musste, wo-
bei nur grobe Fahrlassigkeit schadet und diese uns dazu berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen.
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§3

§4

§5

Wir leisten jedoch Entschadigung, wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbediirftigkeit verursacht wurde oder
wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit unserer Zustimmung wenigstens behelfsmaRig repariert war.

g)  soweit flir diese Schaden ein Dritter* als Lieferant (Hersteller oder Handler), Werkunternehmer oder aus Reparatur-
auftrag einzutreten hat.

Bestreitet der Dritte* seine Eintrittspflicht, so leisten wir zundchst Entschadigung. Ergibt sich nach Zahlung der Ent-
schadigung, dass ein Dritter* fiir den Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte* dies, so behalten Sie zunachst
die bereits gezahlte Entschadigung.

§ 86 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) - Ubergang von Ersatzanspriichen - gilt fiir diese Falle nicht. Sie haben
Ihren Anspruch auf unsere Kosten und nach unseren Weisungen auBergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich
geltend zu machen.

Die Entschadigung ist zuriickzuzahlen, wenn Sie eine unserer Weisungen nicht folgen oder soweit der Dritte* lhnen
Schadenersatz leistet.

h)  durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung, wenn
die versicherten Sachen auf, an oder in unmittelbarer Nahe von

e feuerexponierten Risiken (Feuerexponierte Risiken sind z.B. Gebaude mit weicher Dachung (z.B. Ried, Schilf,
Stroh))

Gebauden aus Holz oder iiberwiegend aus Holz

Gebauden von holzverarbeitenden Betrieben

Gebauden von Tierfarmen

Gebauden der Land- oder Forstwirtschaft

installiert sind. Dieser Ausschluss gilt abweichend von Abschnitt D § 2 Nr. 1 e) (Seite 13)

Wessen Interesse ist versichert?
Versichert ist das Interesse von Ihnen als Versicherungsnehmer.

Sind Sie nicht Eigentlimer, so ist auch das Interesse des Eigentiimers versichert. Die Regelungen in Abschnitt D § 2 Nr. 7 g)
(Seite 16) bleiben unberiihrt.

Dies gilt auch dann, wenn Sie das Eigentum nach Abschluss der Versicherung libertragen.

Im Falle der VerauRerung ist der Erwerber berechtigt, das Versicherungsverhiltnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem
spdteren Zeitpunkt bis zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kiindigen. Im Ubrigen gelten die ge-
setzlichen Regelungen gemaR §§ 95 ff. VVG zur VerauRerung der versicherten Sache.

Wo besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Betriebsgrundstiicke.

Fiir versicherte Sachen, die zur Uberholung oder Reparatur in eine auRerhalb des Betriebsgrundstiicks (Versicherungsort)
gelegene Werkstatt gebracht werden, besteht wahrend des Werkstattaufenthaltes sowie des Hin- und Riicktransportes in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages, soweit nicht ein Dritter* fiir den
Schaden oder Verlust zu haften hat.

Entschadigung wird nicht geleistet, soweit fiir den Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag bean-
sprucht werden kann.

Was ist der Versicherungswert und die Versicherungssumme? Wann besteht eine Unterversicherung? Was gilt
fiir die Vorsorgeversicherung?

Versicherungswert

Versicherungswert ist der Neuwert. Neuwert ist der Kaufpreis der versicherten Photovoltaikanlage gemaR Abschnitt D § 1 Nr.
1 (Seite 12) inklusive der Bezugskosten (z.B. Kosten fiir Verpackung, Fracht, Montage).

Sind Sie zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
Versicherungssumme

Die Versicherungssumme entspricht dem Versicherungswert. Die maximale Versicherungssumme betragt 300.000 €.
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3.  Unterversicherung

Ist zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert oder ist die versi-
cherte Anlage in ihrer Ausfiihrung und Leistung hoherwertiger als urspriinglich im Antrag angegeben, liegt eine Unterversi-
cherung vor.

4. Vorsorgeversicherung

a)  Fir die wahrend des jeweiligen Versicherungsjahres eintretenden Veranderungen bzw. Erweiterungen der versicherten
Photovoltaikanlage gilt eine Vorsorgeversicherung, sofern Sie diese Verdanderung bzw. Erweiterung rechtzeitig in Text-
form* angezeigt haben.

Entschadigt wird bis zur zuletzt dokumentierten Versicherungssumme je Versicherungsort zuziiglich 50%, sofern keine
anderen Entschadigungsgrenzen vereinbart waren.

b)  Rechtzeitig bedeutet: Sie melden uns in Textform* innerhalb von drei Monaten nach Beginn eines jeden Versiche-
rungsjahres die im vorhergehenden Versicherungsjahr eingetretenen Veranderungen. Falls keine Veranderungen ein-
getreten sind, ist eine Meldung entbehrlich.

¢)  Der Beitrag infolge der Veranderung wird aus der Beitragsdifferenz gemaR der zum Zeitpunkt der Veranderung gilti-
gen Tarifbestimmungen ermittelt und Ihnen berechnet bzw. gutgeschrieben.

d)  Erfolgt die Jahresmeldung nicht innerhalb von drei Monaten, obwohl sie aufgrund im vorhergehenden Versicherungs-
jahr eingetretener Veranderungen abzugeben gewesen ware, so entfallt die Vorsorgeversicherung fiir das laufende
Versicherungsjahr.

§ 6 Welche Kosten sind versichert und welche nicht?

1.  Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umstanden nach zur
Abwendung und Minderung des Schadens fiir geboten halten durften oder die Sie auf unsere Weisung machen.

b)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadigung fiir versicherte Sachen betragen zusammen héchstens die
Versicherungssumme. Dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf unsere Weisung entstanden sind.

c)  Nicht versichert sind Aufwendungen fiir Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im &ffentlichen In-
teresse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im offentlichen Interesse erbracht werden.

d)  Wir haben den fiir die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Ihr Verlangen vorzuschieBen.
2.  Kosten fiir die Wiederherstellung von Daten

a)  Versichert sind Kosten fiir die Wiederherstellung von Daten des Betriebssystems, welche fiir die Grundfunktion der
versicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veranderung oder die Nichtverfiighbarkeit der Daten infolge
eines dem Grunde nach versicherten Schadens an dem Datentrager eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert
waren.

b)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadigung fiir versicherte Sachen betragen zusammen hochstens die
Versicherungssumme.

3.  Zusatzliche Kosten

Uber die Wiederherstellungskosten hinaus sind die nachfolgend genannten Kosten auf Erstes Risiko* mitversichert, insge-
samt begrenzt auf 300.000 EUR je Versicherungsfall, unabhangig davon, wie viele Kostenarten anfallen. Die jeweils verein-
barte Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschadigung geleistet wird

a)  Aufrdaumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten bis zu 150.000 Euro

) Dies sind Kosten, die Sie infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden miissen, um versi-
cherte und nicht versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich innerhalb des Versicherungsortes befin-
den,

e  aufzurdumen und nétigenfalls zu dekontaminieren
e  zuvernichten oder in die ndchstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren und dort
zu beseitigen.

1) Nicht versichert sind jedoch Kosten fiir die Dekontamination und Entsorgung von Erdreich oder Gewdssern, Kos-
ten fiir die Beseitigung von Beeintrachtigungen des Grundwassers oder der Natur sowie von Emissionen in der
Luft.
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Nicht versichert sind ferner Aufwendungen aufgrund der Einliefererhaftung®.

1) Entschadigung wird nicht geleistet, soweit Sie aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen
konnen.

b)  Dekontaminations- und Entsorgungskosten fiir Erdreich bis zu 150.000 Euro

1) Dies sind Kosten, die Sie infolge einer Kontamination durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden auf-
grund behordlicher Anordnungen aufwenden miissen, um

° Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen und nétigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen

e  den Aushub zu vernichten oder in die nachstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und dort abzu-
lagern

e insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor Eintritt des Schadens wiederherzustellen.

II)  Die Aufwendungen gemaRB Abschnitt D § 6 Nr. 3 a) 1) (Seite 17) sind nur versichert, sofern die behérdlichen Anord-
nungen

° aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen wurden

e  eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Schadens entstanden ist

e innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens ergangen sind und dem Versicherer ohne Riick-
sicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.

1) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kontamination des Erdreiches erhdht, so sind nur die Aufwen-
dungen versichert, die den fiir eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag iiberstei-
gen und zwar ohne Riicksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Schaden aufgewendet worden ware.

Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nétigenfalls durch Sachverstandige festgestellt.

IV)  Aufwendungen aufgrund sonstiger behordlicher Anordnungen oder aufgrund Ihrer sonstigen Verpflichtungen
einschlieBlich der Einliefererhaftung* sind nicht versichert.

V)  Entschadigung wird nicht geleistet, soweit Sie aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen
konnen.

c)  Bewegungs- und Schutzkosten bis zu 150.000 Euro

Dies sind Kosten, die Sie infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden miissen, wenn zum Zwecke
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache andere Sachen bewegt, verandert oder ge-
schiitzt werden miissen, insbesondere Aufwendungen fiir De- und Remontage, fiir Durchbruch, Abriss oder Wiederauf-
bau von Gebaudeteilen oder fiir das Erweitern von Offnungen.

d)  Kosten fiir die Herstellung von BehelfsstraBen bis zu 150.000 Euro

Dies sind Kosten, die Sie infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden miissen, wenn die versi-
cherten Sachen nicht iiber normal befestigte StraBen erreichbar und reparierbar sind und eine Behelfsstrale angelegt
werden muss.

e) Luftfrachtkosten bis zu 150.000 Euro

Dies sind Mehrkosten fiir Luftfracht, die Sie infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens zum Zwecke der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache aufwenden miissen.

f) Bergungskosten bis zu 150.000 Euro

Dies sind Kosten, die Sie infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden miissen, um versicherte
Sachen, deren Teile oder Reste, die sich innerhalb des Versicherungsorts befinden zu bergen.

g)  Kosten fiir Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Geriistgestellung und Arbeitsbhiihnen, Bereitstellung eines Pro-
visoriums bis 150.000 Euro

Dies sind Kosten, die Sie infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden miissen.
h)  Riickbaukosten bis zu 150.000 Euro

Dies sind Kosten, die Sie infolge eines dem Grunde nach versicherten Totalschadens aufwenden miissen, wenn die
versicherte Anlage nicht mehr neu errichtet wird und der Standort in den urspriinglichen Zustand gebracht werden
muss, z.B. fiir die Beseitigung von Fundamenten.

i) Feuerldschkosten bis zu 150.000 Euro

Dies sind Kosten, die Sie infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden miissen.
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Feuerloschkosten sind Aufwendungen, die Sie zur Brandbekampfung flir geboten halten durften, einschlieBlich der
Kosten fiir Leistungen der Feuerwehr oder anderer im 6ffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichteter Institutio-
nen, soweit diese nicht nach den Bestimmungen iiber die Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens zu ersetzen sind.

Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen fiir Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese
Leistungen im offentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind.

Bei Ausschluss von Schaden durch Brand, Blitzschlag, Explosion gemaR Abschnitt D § 2 Nr. 7 h) (Seite 16) sind Feuer-
l6schkosten nicht mitversichert.

Kosten fiir schadenbedingte Reparaturarbeiten an Dachern oder Fassaden bis zu 5.000 Euro

Dies sind Kosten, die Sie infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an der Photovoltaikanlage aufwenden
miissen, um Folgeschaden an Dachern oder Fassaden zu beseitigen.

Schadensuchkosten (Kosten, die infolge eines Versicherungsfalles anfallen, um die Schadenursache zu lokalisieren
bzw. aufzuspiiren.) bis 25.000 Euro

Sachen im Gefahrenbereich bis zu 5.000 Euro

Sachen im Gefahrenbereich der versicherten Photovoltaikanlage sind mitversichert - und zwar unabhangig davon,
wem sie gehoren -, wenn sie infolge eines entschadigungspflichtigen Schadens an der Photovoltaikanlage beschadigt
oder zerstort werden.

Wir leisten keine Entschadigung, sofern
) Sie aus einem anderen Versicherungsvertrag Entschadigung erlangen
II)  ein Dritter* fiir den Schaden zu haften hat und Sie Entschadigung erlangen.

Nicht zu den Sachen im Gefahrenbereich zahlen die Sachen gemaR Abschnitt D § 1 (Seite12) sowie die Kosten gemaR
Abschnitt D § 6 Nr. 3 j) (Seite 19).

Werkstattaufenthalte und Transporte

Aufwendungen, die aufgrund eines ersatzpflichtigen Teilschadens durch einen Werkstattaufenthalt oder den Trans-
port dorthin entstehen, sind fiir versicherte Sachen mitversichert

In welchem Umfang erfolgt eine Entschadigungsleistung?

Wiederherstellungskosten

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unterschieden.

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuziiglich des Wertes des Altmaterials nicht hoher sind als der
Neuwert der versicherten Sache.

Sind die Wiederherstellungskosten hoher, so liegt ein Totalschaden vor.

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere fiir Alter, Abnutzung und technischen Zustand.

Teilschaden

Entschaddigt werden alle fiir die Wiederherstellung des friiheren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen

a)

Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere
1) Kosten fiir Ersatzteile und Reparaturstoffe

I)  Lohnkosten und lohnabhangige Kosten, auch iibertarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch
tarifliche Zuschlage fiir Uberstunden sowie fiir Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten

III)  De- und Remontagekosten
IV)  Transportkosten einschlieBlich Mehrkosten fiir Expressfrachten

V)  Kosten fiir die Wiederherstellung des Betriebssystems, welches fiir die Grundfunktion der versicherten Sache
notwendig ist

VI)  Kosten fiir das Aufraumen und das Dekontaminieren der versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten fiir
das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten fiir den Abtransport von Teilen in die nachstgelegene geeig-
nete Abfallbeseitigungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund der Einliefererhaftung*.
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b)  Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Hohe der Wertverbesserung wird vorgenommen bei

1) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln sowie Werkzeugen aller Art, soweit diese
Teile zur Wiederherstellung der versicherten Sache zerstort oder beschadigt werden

1) Teilen, die wahrend der Lebensdauer der versicherten Sache erfahrungsgemaRl mehrfach ausgewechselt werden
mussen.

IlI)  Akkumulatoren.
c)  Wir leisten keine Entschadigung fiir

1) Kosten einer Uberholung oder sonstiger MaRnahmen, die auch unabhangig von dem Versicherungsfall notwen-
dig gewesen waren

I)  Mehrkosten durch Anderungen oder Verbesserungen, die iiber die Wiederherstellung hinausgehen

Wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Wechselrichter, Motor, ein Getriebe oder ein Baustein, ausgewechselt,
obgleich sie neben beschaddigten Teilen mit iiberwiegender Wahrscheinlichkeit auch unbeschadigte umfasst, so
wird die Entschadigung hierfiir angemessen gekiirzt; dies gilt jedoch nicht, wenn die Kosten, die fiir eine Repara-
tur der beschadigten Teile notwendig gewesen waren, die Kosten fiir die Auswechselung der Konstruktionsein-
heit libersteigen wiirden.

Werden beschadigte Teile erneuert, obgleich eine Reparatur ohne Gefahrdung der Betriebssicherheit moglich
ist, so ersetzt der Versicherer die Kosten, die fiir eine Reparatur der beschadigten Teile notwendig gewesen wa-
ren, jedoch nicht mehr als die fiir die Erneuerung aufgewendeten Kosten.

IlI)  Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in fremder Regie
entstanden waren

IV)  entgangenen Gewinn infolge von Arbeiten in eigener Regie
V)  Mehrkosten durch behelfsmaRige oder vorlaufige Wiederherstellung

VI)  Kosten fiir Arbeiten, die zwar fiir die Wiederherstellung erforderlich sind, aber nicht an der versicherten Sache
selbst ausgefiihrt werden

VII) Vermogensschaden
3.  Totalschaden
Entschadigt wird der Neuwert.
4.  Wegfall der Restwertanrechnung im Versicherungsfall

Abweichend von Abschnitt D § 7 Nr. 2 und 3 verzichten wir bei der Entschadigung auf die Anrechnung etwaiger Restwerte
(Wert des Altmaterials).

5.  Technologiefortschritt

Sind in einem Schadenfall die versicherten Sachen oder serienmaBig hierfiir hergestellte Ersatzteile gleicher Leistung nicht
mehr zu beziehen, werden abweichend von Abschnitt D § 7 Nr. 2 ¢) 11) (Seite 20) die Wiederbeschaffungs- bzw. Wiederherstel-
lungskosten fiir die nachst hohere am Markt noch erhiltliche Leistungsklasse, maximal jedoch die Versicherungssumme der
vom Schaden betroffenen Sache ersetzt.

6.  Differenzentschéddigung bei Nichtwiederaufbau (Restschuldversicherung, GAP-Deckung)

Wird im Totalschadenfall die versicherte Anlage nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls wiederaufgebaut, so erstattet der Versicherer den Zeitwert, mindestens jedoch die Restschuld aus dem bestehen-
den Kreditvertrag zur Finanzierung der versicherten Anlage. Die Grenze der Entschddigung bildet dabei die Versicherungs-
summe.

7.  Weitere Kosten

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens iiber die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet wer-
den missen, ersetzen wir im Rahmen der hierfiir vereinbarten Versicherungssummen.

8.  Grenze der Entschadigung

Wird die versicherte Sache bei einem Teilschaden nicht wiederhergestellt oder bei einem Totalschaden nicht wiederbe-
schafft, ist abweichend von Abschnitt D § 7 Nr. 2 und 3 (ab Seite 19) die Entschadigungsleistung auf den Zeitwert zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls begrenzt.
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Sie erwerben den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschadigung, der den Zeitwertschaden iibersteigt (Neuwertanteil)
nur wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls sichergestellt ist.

Maximale Grenze der Entschadigung ist der auf die betroffene Sache entfallende Teil der Versicherungssumme.

Fiir die folgenden versicherten Sachen gelten folgende Sublimits, die die Grenze der Entschadigung je Versicherungsfall

bilden:

° Uberwachungsgerate zur Messung und Steuerung einschlieRlich Datenlogger und Anzeigetafeln: ~ 1.000 Euro
° Grundkonstruktion des Photovoltaik-Carportsystems fiir Einzelcarports: 5.000 Euro
° Grundkonstruktion des Photovoltaik-Carportsystems flir Doppelcarports: 6.000 Euro
° Grundkonstruktion des Photovoltaik-Verandaliberdachungssystems: 5.000 Euro

9.  Entschadigungsberechnung bei Unterversicherung
Auf den Einwand der Unterversicherung wird verzichtet. Die Versicherungssumme stellt die Grenze der Entschadigung dar.
10. Entschadigungsberechnung bei grober Fahrlassigkeit

Haben Sie oder lhre Reprasentanten* den Schaden grob fahrldssig herbeigefiihrt, verzichten wir darauf die Entschadigung
in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen.

11. Selbstbehalt

a)  Der nach Abschnitt D § 7 Nr. 1 bis 10 (ab Seite 19) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten
Selbstbehalt gekiirzt. Die Hohe des Selbstbehaltes ist im Versicherungsschein und seinen Nachtrdgen dokumentiert.

b)  Entstehen mehrere Schaden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.
Entstehen die mehreren Schaden jedoch an derselben Sache und besteht auRerdem ein Ursachenzusammenhang
zwischen diesen Schaden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen.
§ 8 Wann wird die Entschadigung gezahlt?
1. Falligkeit der Entschadigung

Die Entschadigung wird fallig, wenn unsere Feststellungen zum Grunde und zur Héhe des Anspruchs abgeschlossen sind. Sie
kdnnen einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache
mindestens zu zahlen ist.

2.  Verzinsung
Fiir die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschadigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird - ab Fallig-
keit zu verzinsen

b)  der Zinssatz betragt 4 Prozent pro Jahr
c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung fallig.
3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemaR Abschnitt D § 8 Nr. 1 und 2 a) (ab Seite 21) ist der Zeitraum nicht zu beriicksichtigen,
in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschdadigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

4.  Aufschiebung der Zahlung
Wir kénnen die Zahlung aufschieben, solange
a)  Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen

b)  ein behdrdliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen Sie oder lhre Reprasentanten* aus Anlass dieses Versiche-
rungsfalles noch lauft.

5.  Abtretung des Entschadigungsanspruches

Der Entschadigungsanspruch kann vor Falligkeit nur mit unserer Zustimmung abgetreten werden. Die Zustimmung muss
erteilt werden, wenn Sie diese aus wichtigem Grund verlangen. Dies gilt nicht, sofern es sich beim Versicherungsnehmer um
einen Verbraucher handelt.
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§9 Welche Regeln gelten fiir das Sachverstiandigenverfahren?
1.  Feststellung der Schadenhohe

Sie kénnen nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass der Schaden in einem Sachverstandigenverfahren festge-
stellt wird.

Ein solches Sachverstiandigenverfahren konnen wir und Sie auch gemeinsam vereinbaren.
2.  Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt
werden.

3.  Verfahren vor Feststellung
Fiir das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform* einen Sachverstandigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstandigen benannt
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverstandigen in Textform* auffordern, den zweiten
Sachverstdandigen zu benennen. Wird der zweite Sachverstandige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das fiir den Schadenort zustandige Amtsgericht er-
nennen lassen. In unserer Aufforderung sind Sie auf diese Folge hinzuweisen.

b)  Wir diirfen als Sachverstandigen keine Person benennen, die Mitbewerber von Ihnen ist oder mit uns in dauernder
Geschaftsverbindung steht, ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschaftspartnern angestellt ist oder mit
lhnen in einem dhnlichen Verhaltnis steht.

c)  Beide Sachverstandige benennen in Textform* vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstandigen als
Obmann. Die Regelung unter Abschnitt D § 9 Nr. 3 b) (Seite 22) gilt entsprechend fiir die Benennung eines Obmannes
durch die Sachverstandigen. Einigen sich die Sachverstandigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei
durch das fiir den Schadenort zustandige Amtsgericht ernannt.

4.  Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstdandigen miissen enthalten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden fiir Sie nach den aner-
kannten Regeln der Technik friihestens erkennbar war;

b) den Umfang der Beschadigung und der Zerstorung, insbesondere

1) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstorten und beschadigten versicherten Sachen mit deren Werten
unmittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit des Schadens;

II)  die fiir die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kos-
ten;

1II) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
c¢)  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
5.  Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige iibermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachver-
standigen voneinander ab, so iibergeben wir diese unverziiglich dem Obmann. Dieser entscheidet liber die streitig gebliebe-
nen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstandigen gezogenen Grenzen und iibermittelt seine Ent-
scheidung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmannes sind fiir die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachge-
wiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellun-
gen berechnen wir die Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
standigen die Feststellung nicht treffen konnen oder wollen oder sie verzogern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Partei die Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Obmannes
tragen beide Parteien je zur Halfte.
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Soweit der entschadigungspflichtige Schaden 25.000 Euro libersteigt, ersetzen wir die durch Sie zu tragenden Kosten des
Sachverstandigenverfahrens.

7.  Obliegenheiten*

Durch das Sachverstandigenverfahren werden lhre Obliegenheiten* nicht beriihrt.

§ 10 Was gilt fiir wiederherbeigeschaffte Sachen?
1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so haben Sie uns dies nach Kenntniserlangung unverziiglich in
Textform* anzuzeigen.

2.  Wiedererhalt vor Zahlung der Entschadigung

Haben Sie den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zuriickerlangt, bevor die volle Entschadigung fiir diese Sache
gezahlt worden ist, so behalten Sie den Anspruch auf die Entschddigung, falls Sie uns die Sache innerhalb von zwei Wochen
zur Verfligung stellen. Andernfalls ist eine fiir diese Sache gewahrte Zahlung zuriickzugeben.

3.  Wiedererhalt nach Zahlung der Entschiadigung

Haben Sie den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir diese Sache eine Entschadigung in
voller Hohe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so haben Sie die Entschadigung zuriickzuzahlen oder uns die Sa-
che zur Verfligung zu stellen. Sie haben dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang unserer schriftlichen
Aufforderung auszuiiben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf uns iiber.

4.  Beschadigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kdnnen Sie die bedingungsgemaRe Entschadigung in Hohe der Wie-
derherstellungskosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fallen von Abschnitt D § 10 Nr. 2 oder 3
(ab Seite 23) bei Ihnen verbleiben.

5.  Gleichstellung

Dem Besitz einer zuriickerlangten Sache steht es gleich, wenn Sie die Mdglichkeit haben, sich den Besitz wieder zu verschaf-
fen.

6.  Ubertragung der Rechte
Haben Sie uns zuriickerlangte Sachen zur Verfligung zu stellen, so haben Sie uns den Besitz, das Eigentum und alle sonsti-
gen Rechte zu {ibertragen, die Thnen mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

§ 11 Welche Obliegenheiten* haben Sie vor oder bei Eintritt des Versicherungsfalls zu erfiillen?

1.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Ergdnzend zu Abschnitt F § 10 (,Welche Regelungen und Pflichten (Obliegenheiten*) sind vor Eintritt des Versicherungsfalls
vereinbart und zu beachten?; Seite 38) haben Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles

a)  die versicherten Anlagen von einem Fachbetrieb nach den anerkannten Regeln der Technik installieren zu lassen;
hierbei sind die Montage- und Errichtungshinweise der Hersteller zu beachten.

Erfolgt die Montage ganz oder teilweise in Eigenleistung, ist die gesamte Anlage im Anschluss von einem Elektrofach-
betrieb fachgerecht zu priifen und schriftlich abzunehmen. Das Abnahmeprotokoll ist aufzubewahren und uns im
Schadenfall auf Verlangen vorzulegen.

b) sicherzustellen, dass die Anlage mit der ggf. vorhandenen Blitzschutzeinrichtung des Gebaudes verbunden ist;

) die Akkumulatoren vor Witterungseinfliissen (z. B. Sonne, Sturm, Regen, Hagel, Schnee und Eis) und Taupunktunter-
schreitung zu schiitzen;

d)  die Zahlerstande (Ertragsdaten) mindestens monatlich zu protokollieren und uns auf Verlangen vorzulegen;
e) die geanderte Nutzung des Gebaudes uns unverziiglich anzuzeigen;

f) alle gesetzlichen, behordlichen und vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten; Sie diirfen diese Sicherheits-
vorschriften weder selbst verletzen, noch ihre Verletzung gestatten oder dulden;
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g)  sicherzustellen, dass versicherte Sachen, die gemaR Abschnitt D § 4 Nr. 2 (Seite 16) zur Uberholung, Reparatur oder
Revision in eine auBerhalb des Betriebsgrundstiicks (Versicherungsort) gelegene Werkstatt gebracht werden, handels-
liblich und transportgerecht verpackt, verladen und verzurrt werden:

h) alle sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten.
2.  Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

Ergdnzend zu Abschnitt F § 11 (,Welche Regelungen und Pflichten (Obliegenheiten*) sind bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls vereinbart und zu beachten?”; Seite 38) haben Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles

a)  der Polizei und uns unverziiglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

b)  ab einer Schadenh&he von voraussichtlich 10.000 Euro das Schadenbild so lange unverandert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschadigten Sachen durch uns freigegeben worden sind.

Bei Schaden bis zu einer Schadenshdhe von 10.000 Euro kann mit der Reparatur sofort begonnen werden. Das Scha-
densbild ist nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschadigten Sachen sind bis zu einer Be-
sichtigung durch uns aufzubewahren. Gleiches gilt, wenn bei Schaden ab einer Schadenshohe von voraussichtlich
10.000 Euro Veranderungen unumganglich sind.

3.  Folgen der Verletzung von Obliegenheiten

Verletzen Sie eine der genannten Obliegenheiten, die vor Eintritt des Versicherungsfalls vereinbart und zu beachten sind, so
sind wir nach MaRgabe des § 28 Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) zur Kiindigung berechtigt. Unsere Kiindigung wird mit
Zugang bei lhnen wirksam.

Leistungsfrei kdnnen wir nur im Fall einer vorsatzlichen Verletzung der Obliegenheit sein. Im Fall einer grob fahrlassigen
Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers bzw. Betreibers entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen (Quotelung). Die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlassigkeit tragen Sie bzw. der Betreiber.

Unsere Kiindigung wird mit Zugang bei lhnen wirksam.

§ 12 Welche Regelungen gelten fiir Ersatzanspriiche und wann verzichten wir auf eine Regressnahme?
1. Regressverzicht

Richtet sich Ihr Ersatzanspruch gegen einen Mitarbeiter oder gegen anderweitige berechtigte Benutzer (auBer Mitarbeiter
von Wartungs- oder Reparaturunternehmen) der versicherten Sache, verzichten wir auf den Ubergang des Ersatzanspruches,
es sei denn

a)  der Verursacher hat den Schaden vorsatzlich oder grob fahrldssig herbeigefiihrt oder
b)  fiir den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversicherung beansprucht werden
2.  Obliegenheiten* zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Ubergang des Ersatzanspruchs auf uns bei unserer Durchsetzung soweit
erforderlich mitzuwirken.

Verletzen Sie diese Obliegenheit, sind wir nach MaBgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei.

§ 13 Garantie GDV Mindeststandard

Die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen weichen ausschlieBlich zu lhrem
Vorteil von den entsprechenden, empfohlenen Musterbedingungen des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft e. V. (GDV) ab.

§ 14 Updategarantie (Innovationsklausel)

Werden die diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen wahrend der Vertragsdauer aus-
schlieBlich zu Threm Vorteil und ohne Mehrbeitrag gedndert, so gelten die Inhalte der neuen Bedingungen mit sofortiger
Wirkung auch fiir diesen Versicherungsvertrag.
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§ 15 Verzicht auf Einrede der Vorvertraglichkeit bei Versichererwechsel

Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein Sachschaden wahrend der Giiltigkeit dieser Versicherung eingetreten
ist oder in die Zustandigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Vorversicherung fallt, wird der Versicherer die Scha-
denbearbeitung nicht wegen des fehlenden Nachweises seiner Zustandigkeit ablehnen.

Konnen wir uns nicht mit dem Vorversicherer einigen, welche Gesellschaft fiir den Schaden zustandig ist, treten wir im Rah-
men des vereinbarten Versicherungsschutzes in Vorleistung, sofern und soweit die Leistung auch im Falle einer unverandert
fortgefiihrten Vorversicherung erbracht worden ware. Dies setzt voraus, dass Sie uns soweit wie moglich bei der Klarung des
Sachverhaltes unterstiitzen und Ihre diesbeziiglichen Anspriiche gegen den Vorversicherer an uns abtreten.

Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der an uns abgetretenen Anspriiche herausstellen, dass der Schaden tatsach-
lich nicht in unsere Zustandigkeit fiel und der Vorversicherer ebenfalls nicht oder nur eingeschrankt zur Leistung verpflich-
tet war, kénnen wir von Ihnen die zu viel erbrachte Leistung zuriickverlangen.

Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft fiir den Schaden zustandig ist, erbringen wir auch eine sich gegeniiber der Vor-
versicherung ergebende Mehrleistung, sofern festgestellt werden kann, dass es zum Zeitpunkt des Abschlusses bei unserer
Gesellschaft noch keine Anzeichen fiir einen bereits eingetretenen Schaden gab.

§ 16 Anpassung des Beitrages gemaB Alter der Photovoltaikanlage (Altersstaffel)

1. Alter der Photovoltaikanlage

Der Beitrag fiir die Versicherung der Photovoltaikanlage richtet sich nach dem Alter der zu versichernden Photovoltaikan-
lage. MaRgebend fiir die Beitragseinstufung eines Neuvertrages ist das Alter der Photovoltaikanlage zu Beginn eines jeden
Versicherungsjahres. Das Alter wird wie folgt berechnet:

Versicherungsjahr — Baujahr Photovoltaikanlage
2.  Beitragsstaffel

Fiir die Ermittlung des zu zahlenden Beitrags wird ein altersabhadngiger Zu- bzw. Abschlag auf den Grundbeitrag angewen-
det. Die Hohe des Rabatts bzw. Zuschlags ergibt sich aus der folgenden Tabelle, die Bestandteil dieses Vertrages ist:

Anlagenalter (in Jahren) [B:ELEs Anlagenalter (in Jahren) Zuschlag

0 12% 8 4%

1 12% 9 8%

2 12% 10 12%

3 12% 1 16%

4 12% 12 Pl

5 8% 13 24%

6 4% 14 28%

7 0% (Grundbeitrag) >14 28%

Andert sich aufgrund des steigenden Alters der Anlage der Beitrag, erfolgt die Anpassung automatisch zur nachsten Haupt-
falligkeit.

3.  Nachtrigliche Anpassungen

Bei Erweiterungen, Veranderungen oder teilweisen Erneuerungen der Photovoltaikanlage bleibt fiir die Bestimmung des
Anlagenalters das Alter der Anlage zum Vertragsbeginn maRgeblich. Lediglich im Fall eines vollstandigen Austauschs der
gesamten Photovoltaikanlage gilt das Jahr der erneuten Inbetriebnahme als neues Ausgangsjahr fiir die Altersberechnung.
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§ 17 Welchen Schadenfreiheitsnachlass gewahren wir lhnen und unter welchen Voraussetzungen?

Es wird ein Schadenfreiheitsnachlass in Hohe von 30 % des Gesamtbeitrages gewahrt, wenn in den letzten 5 Jahren vor An-
tragsstellung kein ersatzpflichtiger Schaden in Bezug auf den beantragten Versicherungsschutz angefallen ist

Tritt nach Antragsstellung ein Schadenfall ein, entfallt der Schadenfreiheitsnachlass ab der nachsten Hauptfalligkeit.
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E. Versicherungsbedingungen -Leistungserweiterungen

Die folgenden Leistungserweiterungen des Versicherungsumfangs sind im vereinbarten Versicherungsumfang bereits beitragsfrei
enthalten.

Es gelten die Versicherungsbedingungen gemaR Abschnitte D und F, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas
anderes ergibt.

§1 Bau- und Montagedeckung auf Erstes Risiko*

1. Gegenstand der Versicherung

Versichert ist die Erstmontage (nicht Reparatur- und/oder Wartungsarbeiten) der im Versicherungsschein benannten fabrik-
neuen Photovoltaikanlage mit den unter Abschnitt D § 1 Nr. 1 genannten Komponenten.

Nicht versichert sind Montageausriistungen, Gerate, Werkzeuge, Hilfsmaschinen, Geriiste, Maste und dergleichen, Baubuden,
Wohnbaracken, Betriebs-, Produktions- und Hilfsstoffe jeglicher Art, Autokrane, sonstige Fahrzeuge aller Art, fremde Sachen
und Eigentum des Montagepersonals.

2.  Versicherte Gefahren

Entschadigung wird geleistet flir unvorhergesehen eingetretene Schaden an versicherten Sachen entstanden durch Brand,
Blitzschlag, Explosion, Vandalismus nach Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm oder Hagel und bei Abhandenkommen
versicherter Sachen durch Einbruchdiebstahl oder Raub.

3.  Dauer der Versicherung

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Anlieferung der versicherten Sachen auf dem Betriebsgrundstiick und endet mit
der betriebsfertigen Ubergabe der Sachen an Sie.

Die versicherte Montagedauer betragt 3 Monate.

Die versicherte Erprobungsdauer betragt 4 Wochen.
4.  Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung betragt 150 Euro.
5.  Unterversicherung

Abweichend von § 75 Versicherungsvertragsgesetz (VWG) verzichten wir auf den Einwand der Unterversicherung.
6.  Umfang der Entschiadigung

Entschadigung wird fiir beschadigte, zerstorte oder abhandengekommene versicherte Sachen geleistet. Die Hochstentscha-
digung je Schadenfall betragt 25.000 Euro.

§2 Betriebsunterbrechungsschaden
1. Gegenstand der Versicherung

Wird die technische Einsatzmoglichkeit der betriebsfertigen Photovoltaikanlage infolge eines am Versicherungsort eintre-
tenden versicherten Schadens (Abschnitt D § 2 (Seite 13)) unterbrochen oder beeintréachtigt, so ersetzen wir den dadurch
entstehenden Unterbrechungsschaden gemaR Abschnitt E § 2 Nr. 2 a) (Seite 27).

Dariiber hinaus leisten wir bis zu einer Versicherungssumme in Hohe von jeweils 3.000 EUR auf Erstes Risiko* auch Entscha-
digung fiir Unterbrechungsschaden infolge von Sachschaden an Solarmodulen und Wechselrichter (elektronischen Bauele-
menten) der versicherten Photovoltaikanlage, ohne dass der Schaden nachweislich auf die Einwirkung einer versicherten
Gefahr von auBen zuriickzufiihren ist.

2. Unterbrechungsschaden; Haftzeit

a)  Unterbrechungsschaden sind die Stromerldse, die Sie nicht erwirtschaften kénnen, weil der friihere betriebsfertige
Zustand einer beschadigten Sache wiederhergestellt oder eine zerstorte Sache durch eine gleichartige ersetzt werden
muss. Bei Photovoltaikanlagen, die erzeugten Solarstrom fiir den Eigenverbrauch liefern, sind auch die nicht erwirt-
schafteten Erlose aus der Verglitung fiir den selbstgenutzten Solarstrom versichert. Erhalten Sie keine Vergiitung fir
den selbstgenutzten Solarstrom, sind auch die Mehrkosten versichert, die dadurch anfallen, dass als Ersatz fiir den
selbsterzeugten Solarstrom Fremdstrom von einem Energieversorger bezogen werden muss.
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b)  Der Unterbrechungsschaden muss innerhalb der Haftzeit von 12 Monaten entstehen. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt,
von dem an der Schaden (Abschnitt D § 2 (Seite 13)) fiir Sie nach den anerkannten Regeln der Technik friihestens er-
kennbar war, spatestens jedoch mit Beginn des Unterbrechungsschadens. Bei mehreren Schaden an derselben Sache,
zwischen denen ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die Haftzeit mit dem Erstschaden.

c)  Wir leisten Entschadigung, wenn der Zeitpunkt, von dem an der Schaden fiir Sie nach den anerkannten Regeln der
Technik friihestens erkennbar war, innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer liegt.

3.  Nicht versicherte Schaden und Gefahren
a)  Wir leisten ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschadigung fiir Unterbrechungsschaden durch
I)  diein Abschnitt D § 2 Nr. 7 a) bis f) (ab Seite 15) genannten Gefahren;

I1)  Schaden, die auRerhalb des im Versicherungsvertrag bezeichneten Versicherungsortes (Betriebsgrundstiicke)
entstehen; dies gilt jedoch nicht, wenn sich die Sache aus Anlass der Behebung des Schadens, einer Revision
oder Uberholung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet.

b)  Wir leisten keine Entschadigung, soweit der Unterbrechungsschaden vergréRert wird durch

1) Ursachen gemaR Abschnitt D § 2 Nr. 7 a) bis d) (ab Seite 15) oder durch auRergewdhnliche, wahrend der Unter-
brechung oder Beeintrachtigung der technischen Einsatzmoglichkeit hinzutretende Ereignisse, mit deren Eintritt
als Folge des Schadens nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht gerechnet werden muss;

1)  Verderb, Beschadigung oder Zerstérung von Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Betriebs-
stoffen;

1)  behordlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschrankungen;

IV)  den Umstand, dass Ihnen zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung beschadigter oder zerstorter Sachen
bzw. Daten des Betriebssystems nicht rechtzeitig geniigend Kapital zur Verfiigung steht;

V)  den Umstand, dass beschadigte oder zerstorte Sachen bzw. Daten des Betriebssystems anldsslich der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung geandert, verbessert oder iiberholt werden;

VI) die verlangerte Wiederherstellung einer im Ausland hergestellten Sache gegeniiber einer in der Bundesrepublik
Deutschland hergestellten, gleichartigen Sache.

4.  Umfang der Entschadigung

a)  Die Entschadigungsleistung wird berechnet durch Multiplikation der installierten Leistung in kWp mit dem vereinbar-
ten Festbetrag je kWp und Tag sowie der Anzahl der Ausfalltage. Grenze der Entschadigung sind jedoch die tatsachlich
entgangenen Stromerlose.

Die Entschadigungsleistung errechnet sich wie folgt:

° Leistung in kWp x 2,50 Euro x Ausfalltage

begrenzt auf die tatsachlich entgangenen Stromerlose und die Haftzeit von 12 Monaten.

Die Entschadigung wird um den unabhéngig vom Schaden weiterhin erzielten Solarstrom gekiirzt.

Die Entschadigung ist insgesamt begrenzt auf den mit der Photovoltaikanlage maximal erzielbaren Erlos eines Kalen-
derjahres.

b)  Bei Feststellung des Unterbrechungsschadens sind alle Umstande zu beriicksichtigen, die Gang und Ergebnis des Be-
triebes giinstig oder ungiinstig beeinflusst haben wiirden, wenn nicht die technische Einsatzméglichkeit der Sache
infolge des Schadens unterbrochen oder beeintrachtigt gewesen ware.

Stromeinspeiseerldse und Mehrkosten fiir Fremdstrombezug sind insbesondere nicht zu ersetzen, soweit sie wegen
geplanter oder notwendiger Revisionen, Uberholungsarbeiten oder Anderungen ohnehin nicht erwirtschaftet worden
waren.

c)  Die Entschadigung darf nicht zu einer Bereicherung fiihren. Wirtschaftliche Vorteile, die sich bis zu sechs Monaten
nach Ablauf der Haftzeit als Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen zu beriicksichtigen. Werden Arbeiten
der in Abschnitt E § 2 Nr. 4b) Absatz 2 ( Seite 28) bezeichneten Art wahrend der Unterbrechung vorzeitig durchgefiihrt,
so gilt diese Zeitgrenze nicht.

d)  Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch einen Schaden an einer nicht versicherten Sache oder durch eine
nicht versicherte Gefahr, so besteht keine Ersatzpflicht fiir den Unterbrechungsschaden, der durch den Schaden an
der nicht versicherten Sache oder durch die nicht versicherte Gefahr auch allein verursacht worden ware.
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Entsteht jedoch durch einen versicherten Schaden an einer versicherten Sache oder durch dessen Reparatur ein Fol-
geschaden an einer nicht versicherten Sache, so besteht Ersatzpflicht fiir den Unterbrechungsschaden in dem Umfang,
als wenn der Folgeschaden nicht eingetreten ware. Hiervon ausgenommen sind Riickwirkungsschaden gemaR E § 2 Nr.
4 e), sofern die dort genannten Voraussetzungen erfiillt sind.

e)  Riickwirkungsschaden

Mitversichert gelten auch Ertragsausfallschaden, die durch einen Sachschaden am Leitungsnetz, Transformator oder
sonstigen Einrichtungen, die der Stromabnahme dienen, hervorgerufen worden sind und fiir die der Versicherungs-
nehmer nicht die Gefahrtragung hat, auch ohne dass es zu einem Sachschaden an der versicherten Photovoltaikan-
lage gekommen ist.

Es gilt Subsidiaritat, d. h. wir leisten nur insoweit, als kein anderweitig primar leistungspflichtiger Dritter (z. B. Haft-
pflichtversicherer) leistet.

Die Entschadigungsleistung errechnet sich wie folgt:
° Leistung in kWp x 2,50 Euro x Ausfalltage

Die Jahreshdchstentschadigung fiir Riickwirkungsschaden liegt bei einer Entschadigungssumme von maximal 2.000
Euro.

5.  Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Unterbrechungsschadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umstanden nach zur
Abwendung und Minderung des Schadens fiir geboten halten durften oder die Sie auf unsere Weisung machen.

b)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschadigung betragen zusammen hdchstens die jeweils verein-
barte Versicherungssumme; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden
sind.

c)  Nicht versichert sind Aufwendungen
1) soweit durch diese iiber die Haftzeit hinaus fiir Sie ein Nutzen entsteht;

1) fiir Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im o6ffentlichen Interesse zur Hilfeleistung ver-
pflichtet sind, wenn diese Leistungen im 6ffentlichen Interesse erbracht werden.

d)  Wir haben den fiir die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschieRen.
6.  Sachverstandigenverfahren

Abweichend von Abschnitt D § 9 Nr. 4 (Seite 22) gilt:

Die Feststellungen der Sachverstdandigen miissen enthalten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von dem an der Schaden fiir Sie nach den anerkannten
Regeln der Technik friihestens erkennbar war;

b)  Gewinn- und Verlustrechnungen fiir das laufende Geschaftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung sowie fiir
das vorausgegangene Geschaftsjahr;

) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich die Stromeinspeiseerlose ohne die versicherte
Unterbrechung des Betriebes entwickelt hatten;

d)  eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich die Stromeinspeiseerldse und Mehrkosten fiir
Fremdstrombezug infolge der versicherten Unterbrechung gestaltet haben;

e) obundin welcher Weise Umstdnde vorliegen, welche den versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen.
7.  Obliegenheiten*
a)  Erganzend zu Abschnitt D § 11 Nr. 1 (Seite 23) haben Sie
1) die Verpflichtung, Biicher zu fiihren.

Inventuren, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Aufzeichnungen zu Einspeisevergilitungen und
Fremdstrom-Leistungspreise der zustandigen Energieversorgungsunternehmen, Eigenverbrauch und Fremd-
strombezug sind fiir die drei Vorjahre vor Verlust, Beschadigung oder Zerstorung zu schiitzen.

1) unsVeranderungen der Einspeisevergiitung unverziiglich mitzuteilen.
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b) Verletzen Sie die in E § 2 Nr. 7 a) (Seite 29) genannten Obliegenheiten, so kdnnen wir nach MaBgabe von Abschnitt F §
12 (,Welche Folgen hat die Nichtbeachtung Ihrer Pflichten (Obliegenheiten*)?“; Seite 39) zur Kiindigung berechtigt oder
auch leistungsfrei sein.

Fiihrt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhéhung, gilt Abschnitt F § 9 (,Was ist eine Gefahrerh6hung?
Welche Regelungen sind vereinbart und zu beachten?*; Seite 37). Danach kdnnen wir kiindigen, eine Vertragsanderung
vornehmen oder auch leistungsfrei sein.

8. Allgemeines
Fiir die Betriebsunterbrechungsversicherung gelten folgende Bestimmungen nicht:

Abschnitt D § 3 (,Wessen Interesse ist versichert?*; Seite 16)

Abschnitt D § 6 Nr. 1 und 3 (,Welche Kosten sind versichert und welche nicht?“; ab Seite 17)
Abschnitt D § 7 (,,In welchem Umfang erfolgt eine Entschadigungsleistung?*; Seite 19)

Abschnitt E § 1(,Bau- und Montagedeckung®; Seite 27)

Abschnitt F § 7 (,Welche Regelungen gelten fiir die Versicherung fiir fremde Rechnung?; Seite 35)
Abschnitt F § 13 (,Was gilt bei einer Uberversicherung?“; Seite 39)

§3 Mehrkostenversicherung
Mehrkosten flr den Zukauf von Warme und Strom, die infolge eines versicherten Sachschadens an Sachen gema® Abschnitt D § 1
Nr. 1(Seite 12Fehler! Textmarke nicht definiert.) entstehen, sind bis zu 5.000 Euro auf Erstes Risiko* mitversichert.
§ 4 Datenversicherung
1. Gegenstand der Versicherung
a) Versichert sind die zu der gemaR Abschnitt D § 1 Nr. 1 (Seite 12) versicherten Photovoltaikanlage gehérenden:
1) Daten (digitalisierte maschinenlesbare Informationen), z. B. Daten aus Dateien/Datenbanken;
1) Programme, z. B. Standardprogramme und individuell hergestellte Programme;

IlI)  Wechseldatentrager, auf denen die versicherten Daten und Programme gespeichert sind, z. B. Magnetwechsel-
platten, Magnetbander, optische Datentrager, Disketten.

b)  Nicht versichert sind:

C Daten und Programme, zu deren Nutzung Sie nicht berechtigt sind (z. B. Raubkopien);

o

)
) nicht betriebsfertige oder nicht lauffahige Programme;
e)

Daten und Programme, die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.
2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden

Wir leisten Entschadigung gemaB Abschnitt E § 5 Nr. 5 (Seite 31), wenn eine nachteilige Verdnderung, die Nichtverfiigharkeit
oder ein Verlust versicherter Daten oder Programme eingetreten ist durch

a) einen gemdR Abschnitt D § 2 (Seite 13) versicherten Schaden an dem Wechseldatentrager, auf dem sie gespeichert
waren, oder an der Datenverarbeitungsanlage, durch die sie verarbeitet wurden;

b)  Uber- oder Unterspannung durch Blitz.
Fiir Wechseldatentrager gilt Abschnitt D § 2 (Seite 13) jedoch ohne Abschnitt D § 2 Nr. 3 (Seite 14).
3.  Versicherungsort
a)  Versicherungsschutz besteht innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebsgrundstiicke.

b)  Fir Sicherungsdaten oder/und -trager besteht zusatzlich Versicherungsschutz in deren Auslagerungsstatten (gemaB
Abschnitt E § 5 Nr. 6 a) 1) (Seite 31) sowie auf den Verbindungswegen zwischen den bezeichneten Betriebsgrundstiicken
und den Auslagerungsstatten.

4, Versicherungssumme
Die Versicherungssumme betragt 10.000 Euro auf Erstes Risiko*.

Die Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschadigung geleistet wird.
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5.

Umfang der Entschadigung

a)

e)

Wir leisten Entschadigung

1) bei nachteiliger Veranderung, Nichtverfiigbarkeit oder Verlust gemaR Abschnitt E § 5 Nr. 2 (Seite 30) versicherter
Daten oder Programme in Hohe der notwendigen Kosten fiir jeweils erforderliche

° maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatentragern gemaR Abschnitt E § 5 Nr. 6 a) (Seite 31)

e  Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von Daten (einschl. dafiir erforderlicher
Belegaufbereitung/Informationsbeschaffung)

e  Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standardprogrammen

e  Wiedereingabe von Programmdaten individuell hergestellter Programme und Programmerweiterungen (z.
B. Konfigurationen, Funktionsblécke) aus beim Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B. Quell-
codes);

1) Kosten, die zusatzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffs-
schutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, VerschliisselungsmaBnahmen) gesichert
sind (z. B. Kosten fiir neuerlichen Lizenzerwerb), bis zu 2.500 Euro je Versicherungsfall;

IlI)  bei einem gemaRB Abschnitt D § 2 (Seite 13) versicherten Schaden an dem versicherten Wechseldatentrager fiir
dessen Wiederbeschaffungskosten.

Wir leisten ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschadigung fiir

1) die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten;

1) Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

I11)  Mehrkosten durch Anderungen oder Verbesserungen, die iiber die Wiederherstellung hinausgehen;
IV)  sonstige Vermdgensschaden.

Ist die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht notwendig oder erfolgt sie nicht in-
nerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des Schadens, so ersetzen wir nur den Zeitwert der versicherten Wechseldaten-
trager.

Grenze der Entschddigung ist die Versicherungssumme auf Erstes Risiko*.

Der nach Abschnitt E § 5 Nr. 5 a), b), ¢) und d) (ab Seite 31) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekiirzt. Entstehen mehrere Schaden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. Die
Hohe des Selbstbehaltes konnen Sie dem Versicherungsschein bzw. dem aktuellen Nachtrag zum Versicherungsschein
entnehmen.

Obliegenheiten*

a)

Erganzend zu Abschnitt D § 11 Nr. 1 (Seite 23) haben Sie

) eine libliche, jedoch mindestens einmal wochentliche Datensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate der versi-
cherten Daten und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, dass sie von einem Schadensfall der Origi-
nale voraussichtlich nicht gleichzeitig betroffen sein konnen; die technischen Einrichtungen zur Datensicherung
miissen jeweils dem Stand der Technik entsprechen;

1)  sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem Sicherungsdatentrager so beschaffen sind, dass de-
ren Riicksicherung technisch méglich ist, z. B. durch Sicherung mit Priifoption (Verify) und Durchfiihrung von
Riicksicherungstests.

Verletzen Sie die in Abschnitt E § 5 Nr. 6 a) (Seite 31) genannten Obliegenheiten, so kénnen wir nach MaBgabe von Ab-
schnitt F § 12 (,Welche Folgen hat die Nichtbeachtung Ihrer Pflichten (Obliegenheiten*)?*; Seite 39) zur Kiindigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei sein.

Fiihrt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerh6hung, gilt Abschnitt F § 9 (,Was ist eine Gefahrerh6hung?
Welche Regelungen sind vereinbart und zu beachten?”; Seite 37). Danach kdnnen wir kiindigen, eine Vertragsanderung
vornehmen oder auch leistungsfrei sein.

Allgemeines

Fiir die Datenversicherung gelten folgende Bestimmungen nicht:

Abschnitt D § 1 (Seite 12)
Abschnitt D § 2 Nr. 2 (,Welche Gefahren und Schaden sind versichert und welche nicht?“; ab Seite 13)
Abschnitt D § 4 (Seite 16)
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° Abschnitt D § 5 (,Was ist der Versicherungswert und die Versicherungssumme? Wann besteht eine Unterversicherung?
Was gilt flir die Vorsorgeversicherung?“; Seite 16)

Abschnitt D § 6 Nr. 2 und 3 (,Welche Kosten sind versichert und welche nicht?“; ab Seite 17)

Abschnitt D § 7 (,,In welchem Umfang erfolgt eine Entschadigungsleistung?“; Seite 19)

Abschnitt E § 1(,Bau- und Montagedeckung"; Seite 27)

Abschnitt E § 2 (,Betriebsunterbrechungsschaden (gilt nur fiir die Photovoltaikanlage)®; Seite 27)
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F. Versicherungsbedingungen - Allgemeiner Teil

§1 Wer ist Ihr Vertragspartner?

1. ,Wir“sind der Versicherer, vertreten durch die Verwaltungsgesellschaft Konzept & Marketing GmbH, die im Folgenden mit
Lk+m“ bezeichnet ist.

2. »Sie“ sind der Versicherungsnehmer.
3. Wir haben k+m bevollmachtigt:

° Ihnen und Ihrem Vermittler die Annahme oder Ablehnung von Antragen zu erklaren;

° Ihren Versicherungsvertrag betreffende Erklarungen, Willenserklarungen, Schadenmeldungen und Beitrage in Emp-
fang zu nehmen;

e von Ihnen Anzeigen zu Gefahr erhohenden Umstanden oder sonstigen vertraglichen Obliegenheiten* in Empfang zu
nehmen;

° die Bearbeitung Ihrer Schaden durchzufiihren;

° offene Beitrage bei lhnen einzufordern;

e  flir den Versicherer alle notwendigen Erklarungen abzugeben (z. B. Kiindigung, Riicktritt, Anfechtung).

4. Die Beitrage gelten als beim Versicherer eingegangen, wenn sie bei k+m eingegangen sind.

5. Sofern Sie umgezogen sind oder Ihren Namen gedndert haben, uns jedoch diese Anderung nicht mitgeteilt haben, reicht es
aus, wenn wir uns nachweislich an lhre letzte bekannte Anschrift per Einschreiben wenden. Drei Tage nach Absenden unse-
res Briefes gilt dieser als bei Ihnen als zugegangen.

Dies gilt auch entsprechend fiir den Fall einer Anderung Ihres Namens.
6. Haben Sie Ihren Wohnsitz /Sitz im Ausland, ist eine deutsche Korrespondenzanschrift zwingend erforderlich.

7. Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die fiir
uns bestimmten Erkldarungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhaltnis betreffen und die unmittelbar gegeniiber uns
erfolgen, in Textform* abzugeben.

§2 Welche Vollmacht erhilt der Abschlussvermittler?

Sie bevollmachtigen auf dem Antrag den Abschlussvermittler zur rechtsverbindlichen Entgegennahme des Versicherungsscheines
sowie etwaiger Mitteilungen.

§3 Was gilt fiir Reprasentanten*?

Sie miissen sich die Kenntnis und das Verhalten Ihrer Reprasentanten* zurechnen lassen.

Reprdsentant* ist, wer befugt ist, selbststandig in einem gewissen, nicht ganz unbedeutenden Umfang fiir Sie zu handeln und da-
bei auch Ihre Rechte und Pflichten als Versicherungsnehmer wahrzunehmen.

§ 4 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz und wann kann der Vertrag gekiindigt werden?

1. Beginn und Ablauf Ihres Versicherungsvertrages konnen Sie lhrem Versicherungsschein entnehmen. Der Vertrag beginnt
und endet um 12:00 Uhr mittags.

2.  Um eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes zu vermeiden, beginnt der Versicherungsschutz abweichend von den
Angaben im Versicherungsschein nicht um 12:00 Uhr, sondern bereits um 00:00 Uhr, falls die Vorversicherung um 00:00 Uhr
des gleichen Tages bzw. um 24:00 Uhr des Vortages endet. Der Versicherungsschutz kann nicht vorher beginnen.

3. lhrVersicherungsschutz beginnt mit der rechtzeitigen Zahlung des ersten vereinbarten Beitrages, jedoch nicht vor dem im
Versicherungsschein festgesetzten Zeitpunkt.

4.  Sie oder wir konnen Ihren Versicherungsvertrag schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zur jahrlichen Hauptfalligkeit
kiindigen. Andernfalls verldngert sich Ihr Versicherungsvertrag jeweils um ein Jahr, soweit eine Vertragsdauer von mindes-
tens einem Jahr mit lhnen vereinbart ist. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum verein-
barten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kiindigung bedarf.

Hauptfalligkeit ist der Termin, zu dem sich Ihr Vertrag jahrlich verldngert. Hat Ihr Vertrag beispielsweise am 01.03. eines
Jahres begonnen, so ist der 01.03. des Folgejahres Ihre nichste Hauptfalligkeit.

5.  Kiindigen Sie oder wir einen oder mehrere andere k+m-Vertrage, so bleiben die ungekiindigten Vertrage von k+m unveran-
dert bestehen.
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6.  Sie und wir kdnnen alle oder einzelne beitragspflichtige Risiken (z. B. Warmepumpen) mit einer Frist von drei Monaten zu
jeder Hauptfalligkeit kiindigen. Alle nicht gekiindigten beitragspflichtigen Risiken bleiben unverdndert bestehen, kénnen
aber zu einem spateren Zeitpunkt gekiindigt werden.

Machen wir von unserem Kiindigungsrecht Gebrauch, so konnen Sie den gesamten Versicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Erkldrung zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

7.  Haben wir nach einem Versicherungsfall Schadenersatz geleistet, konnen Sie oder wir Ihren Versicherungsvertrag oder ein-
zelne zuschlagspflichtige Risiken kiindigen. Diese Kiindigung muss in Textform* erfolgen und dem Empfanger, also Ihnen
bzw. uns, spatestens einen Monat nach Auszahlung der Versicherungsleistung zugehen.

Das Kiindigungsrecht besteht auch, wenn die Entschadigung abgelehnt wird, jedoch nicht, wenn diese Ablehnung aufgrund
eines in diesen Bedingungen genannten Ausschlusses zustande kam. Ebenfalls konnen Sie oder wir kiindigen, wenn es nur
deshalb zu keiner Auszahlung von Versicherungsleistungen gekommen ist, weil diese geringer als der zum Vertrag verein-

barte Selbstbehalt waren.

Die Kiindigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Sie konnen bestimmen, dass eine schadenbedingte Kiindi-
gung sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spatestens zum Schluss des laufenden Versicherungs-
jahres. Wird der Versicherungsvertrag gekiindigt, so hat k+m fiir den Versicherer den anteiligen Beitrag fiir das restliche
Versicherungsjahr zuriickzuzahlen.

8.  Haben Sie oder wir den Vertrag gekiindigt, besteht ab Wirksamwerden der Kiindigung kein Versicherungsschutz.

9.  Entfallt der Versicherungswert (sogenanntes versichertes Interesse) nach dem Beginn der Versicherung vollsténdig und
dauerhaft, endet der Vertrag beziiglich dieses Versicherungswertes zu dem Zeitpunkt, zu dem wir vom Wegfall Kenntnis
erlangen. Uns steht der anteilige Beitrag bis zu Ihrer Mitteilung in Textform* iiber den Entfall des Versicherungswertes zu.

10. Haben Sie einen nicht bestehenden Versicherungswert in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermo-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Uns steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir
von den die Nichtigkeit begriindenden Umstanden Kenntnis erlangen.

§5 Welche Regelungen gelten fiir die Beitragszahlung und wann ist der Beitrag fallig?
1. Wir ziehen Ihre Beitrage per SEPA-Lastschriftverfahren zur jeweiligen Falligkeit ein.

Sie haben zum Zeitpunkt der Falligkeit des Beitrags fiir eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

Konnte der fallige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzei-
tig, wenn sie unverziiglich nach unserer in Textform* abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.

Haben Sie zu vertreten, dass ein oder mehrere Beitrage, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden
konnen, sind wir berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform* zu kiindigen. Wir haben in der Kiindigung darauf hin-
zuweisen, dass Sie verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag und zukiinftige Beitrage selbst zu iibermitteln.

Von Geld- bzw. Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebiihren fiir fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug kénnen wir [hnen in
Rechnung stellen.

2. Ihren ersten oder einmaligen Beitrag miissen Sie unverziiglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Erhalt des Versicherungs-
scheins zahlen, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein genannten Beginn Ihrer Versicherung. Dies gilt unabhangig
von dem Bestehen eines Widerrufrechts.

Weicht der Versicherungsschein von lhrem Antrag oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag
friihestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unver-
ziiglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

Zahlen Sie zu einem spateren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst dann. Wir konnen vom Vertrag zuriicktreten,
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Beides gilt nicht, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Fiir Versiche-
rungsfalle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Dies gilt nur, wenn wir Sie
durch eine gesonderte Mitteilung in Textform* oder einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht haben.

3. Ihre Folgebeitrage werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fallig. Zahlen Sie diese nicht rechtzeitig, geraten Sie ohne
Mahnung in Verzug. Dies gilt nicht, soweit Sie die verspatete Zahlung nicht zu vertreten haben.
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Wir sind berechtigt, Ihnen auf lhre Kosten in Textform* eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen zu bestimmen. Diese
Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn wir darin die riickstandigen Betrage des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzel-
nen beziffern. Zusatzlich miissen die nachfolgenden Rechtsfolgen, die mit dem Fristablauf verbunden sind, angegeben wer-

den.

Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
Sind Sie nach der Frist von zwei Wochen noch in Zahlungsverzug,

e  besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz;
e  konnen wir Ihren Versicherungsvertrag fristlos kiindigen.

Beide Rechtsfolgen gelten nur, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 1 darauf hingewiesen haben. Haben
wir den Vertrag gekiindigt und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag
fort. Fiir Versicherungsfalle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch
kein Versicherungsschutz.

4. Unsere Beitrage haben wir als Jahresbeitrage kalkuliert. Haben wir mit Ihnen vereinbart, dass der Beitrag monatlich, viertel-
jahrlich oder halbjahrlich gezahlt werden soll und sind Sie mit einer oder mehreren Raten im Riickstand, wird der fehlende
Gesamtjahresbeitrag sofort fallig.

5. Wird Ihr Vertrag vorzeitig wahrend des Versicherungsjahres beendet, haben wir —soweit nicht etwas anderes bestimmt ist -
nur Anspruch auf den anteiligen Jahresbeitrag, der der abgelaufenen Vertragslaufzeit entspricht.

Beispiel: Der vereinbarte Jahresbeitrag betragt 100 Euro. Nach genau einem halben Jahr machen Sie aufgrund eines Scha-
dens von lhrem Sonderkiindigungsrecht Gebrauch und verlangen eine sofortige Kiindigung des Vertrages. Wenn Sie den
Beitrag als Jahresbeitrag bezahlt haben, erhalten Sie von uns 50 Euro zuriick (50 Prozent des Gesamtjahresbeitrages fiir ein
halbes Versicherungsjahr).

§6 Was gilt fiir das Widerrufsrecht?

Wir informieren Sie im Antrag und in der Verbraucherinformation (Abschnitt C Kundeninformationen) tiber Ihr Widerrufsrecht.

§7 Welche Regelungen gelten fiir die Versicherung fiir fremde Rechnung?

Sie konnen den Versicherungsvertrag im eigenen Namen fiir das Interesse einer anderen Person (Versicherten) schlieRen. Die
Ausiibung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur Ihnen als Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt
auch, wenn der Versicherte den Versicherungsscheinbesitzt.

1. Wir kénnen vor Zahlung der Entschadigung an Sie den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu
erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschdadigung nur mit Zustimmung von Ihnen verlangen.

2. Soweit die Kenntnis und das Verhalten von lhnen von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung fiir fremde
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu beriicksichtigen.

Soweit der Vertrag lhre Interessen und Interessen des Versicherten umfasst, miissen Sie sich fiir Ihr Interesse das Verhalten
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Reprasentant* des Versicherungsnehmers
ist.

3.  Aufdie Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung von Ihnen nicht méglich oder nicht zumutbar war.

4. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn Sie den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen
und uns nicht dariiber informiert haben.

§ 8 Welche Pflichten sind bei Vertragsabschluss bzw. Vertragsanderung zu beachten und welche Folgen hat deren
Nichtbeachtung?

1. Anzeigepflicht

Sie werden im Antrag in Textform* nach fiir uns gefahrerheblichen Umsténden (z. B. friiheren Schaden) gefragt. Diese Fragen
missen Sie wahrheitsgemaR beantworten.

Tun Sie dies nicht, haben wir das Recht, riickwirkend vom Vertrag

zurlickzutreten;

zu kiindigen;

eine riickwirkende Vertragsanpassung vorzunehmen oder
den Vertrag anzufechten.
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Gefahrerheblich sind die Umstdnde, die fiir unsere Entscheidung, den Vertrag liberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt
zu schlieRen, erheblich sind.

Diese Anzeigepflicht gilt auch fiir Fragen nach gefahrerheblichen Umstanden,

° die wir nach lhrer Vertragserklarung, aber noch vor Vertragsannahme in Textform* stellen
° wenn der Versicherungsschutz nach Vertragsannahme gedndert wird und deshalb eine erneute Risikopriifung erfor-
derlich ist.

Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Umstanden fiir Sie beantwortet und wenn diese Person den
gefahrerheblichen Umstand kennt oder arglistig handelt, werden Sie so behandelt, als hatten Sie selbst davon Kenntnis
gehabt oder arglistig gehandelt.

Nach Ablauf von fiinf Jahren seit Vertragsschluss erldschen unsere Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsan-
derung. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, konnen wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist gel-
tend machen.

Ist die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt worden, betrdgt die Frist zehn Jahre seit Vertragsschluss.
Diese Folgen bei Verletzung der Anzeigepflicht sind im Folgenden beschrieben.

2. Riicktritt
a)  Voraussetzungen und Ausiibung des Riicktrittes

Unvollstandige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstdanden berechtigen uns, vom Versicherungsver-
trag zuriickzutreten.

Wir miissen unser Riicktrittsrecht innerhalb eines Monats nach Kenntnisnahme schriftlich geltend machen.

Dabei sind die Umstande anzugeben, auf die sich die Erklarung stiitzt. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem wir
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Riicktrittsrecht begriindet, Kenntnis erlangt haben.

Der Riicktritt erfolgt durch Erklarung gegeniiber Ihnen.
b)  Ausschluss des Riicktrittsrechtes

Unter folgenden Voraussetzungen konnen wir das Riicktrittsrecht nicht ausiiben:

° uns war der nicht angezeigte Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit bekannt.

e  Sie haben die unrichtigen oder unvollstandigen Angaben nachweisbar weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
gemacht.

° Wir hatten den Vertrag unter anderen Bedingungen angenommen, wenn wir davon gewusst hatten.

c)  Folgen des Riicktrittes
Im Fall des Riicktrittes besteht kein Versicherungsschutz.

° Jedoch kann Versicherungsschutz nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die
unrichtigen oder unvollstandigen Angaben nicht ursachlich waren fiir:

° den Eintritt des Versicherungsfalls;

e  die Feststellung der Leistung;

e  den Umfang der Leistung.

Haben Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt, besteht in keinem Fall Versicherungsschutz.

Uns steht der Teil des Beitrages bis zum Zugang der Riicktrittserklarung bei Ilhnen zu. Wird der Versicherungsvertrag
durch unseren Riicktritt beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so
steht uns eine angemessene Geschaftsgebiihr zu.

3.  Kiindigung oder riickwirkende Vertragsanpassung

Ist unser Riicktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlas-
sigkeit beruhte, konnen wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich kiindigen.

Dabei sind die Umstande anzugeben, auf die sich die Erklarung stiitzt.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.
Unter folgenden Voraussetzungen kénnen wir das Kiindigungsrecht nicht ausiiben:

° Uns war der nicht angezeigte Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit bekannt.
° Wir hatten den Vertrag unter anderen Bedingungen angenommen, wenn wir davon gewusst hatten.
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Konnen wir nicht kiindigen oder zurlicktreten, da wir den Vertrag mit anderen Bedingungen geschlossen hatten, gelten
diese Bedingungen auf unser Verlangen riickwirkend. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die ande-
ren Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode* Vertragsbestandteil.

Wir miissen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats ab Kenntniserlangung schriftlich geltend machen.
Unter folgenden Voraussetzungen konnen wir uns nicht auf eine Vertragsanpassung berufen:
° Uns war der nicht angezeigte Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit bekannt.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als zehn Prozent oder schranken wir den Versicherungs-
schutz ein, konnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kiindigen.

Haben Sie oder wir den Vertrag gekiindigt, besteht ab Wirksamwerden der Kiindigung kein Versicherungsschutz.

Wird Ihr Vertrag vorzeitig wahrend des Versicherungsjahres beendet, haben wir —soweit nicht etwas anderes bestimmt ist -
nur Anspruch auf den anteiligen Jahresbeitrag, der der abgelaufenen Vertragslaufzeit entspricht.

4.  Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung liber Gefahrumstande anzufechten, bleibt unberiihrt. Uns stehen die
Beitrage bis zum Zugang der Anfechtungserklarung bei Ihnen zu.

§9 Was ist eine Gefahrerhohung? Welche Regelungen sind vereinbart und zu beachten?

1. Begriff der Gefahrerh6hung

Eine Gefahrerhohung liegt vor, wenn nach Abgabe Ihrer Vertragserklarung die tatsachlich vorhandenen Umstande so veran-
dert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine VergréRerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme von uns wahrscheinlicher wird.

Eine Gefahrerhohung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand andert,
nach dem wir vor Vertragsschluss gefragt haben.

Eine Gefahrerhohung liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhéht hat oder nach den Umstanden als mitver-
sichert gelten soll.

2. lhre Pflichten

a)  Nach Abgabe Ihrer Vertragserklarung diirfen Sie ohne unsere vorherige Zustimmung keine Gefahrerhéhung vorneh-
men oder deren Vornahme durch andere Personen gestatten.

b)  Erkennen Sie nachtraglich, dass Sie ohne unsere vorherige Zustimmung eine Gefahrerhéhung vorgenommen oder ge-
stattet haben, so miissen Sie uns diese unverziiglich anzeigen.

¢)  Eine Gefahrerhohung, die nach Abgabe Ihrer Vertragserklarung unabhéngig von Ihrem Willen eintritt, miissen Sie uns
unverziiglich anzeigen, nachdem Sie von dieser Kenntnis erlangt haben.

3.  Kiindigung oder Vertragsanpassung durch uns
a)  Kiindigungsrecht

Verletzen Sie Ihre Verpflichtung nach Abschnitt F § 9 Nr. 2 a) (Seite 37) vorsatzlich oder grob fahrlassig, konnen wir den
Vertrag fristlos kiindigen. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrladssigkeit haben Sie zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrldssigkeit, konnen wir unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Wird uns eine Gefahrerh6hung in den Fallen nach Abschnitt F § 9 Nr. 2 b) oder c) (ab Seite 37) bekannt, kdnnen wir den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

b)  Vertragsanpassung

Statt der Kiindigung konnen wir ab dem Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen unseren Geschaftsgrundsatzen entspre-
chend erhohten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhdhten Gefahr ausschlieRen.

Erhdht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhéhung um mehr als zehn Prozent oder schlieBen wir die Absicherung
der erhohten Gefahr aus, so konnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne
Einhaltung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung haben wir Sie auf dieses Kiindigungsrecht hinzuweisen.
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4, Erléschen der Rechte des Versicherers

Unsere Rechte bei Gefahrerhohung zur Kiindigung oder Vertragsanpassung erléschen, wenn diese nicht innerhalb eines
Monats ab unserer Kenntnis von der Gefahrerhéhung ausgelibt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor
der Gefahrerhohung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerh6hung

a)  Tritt nach einer Gefahrerhéhung der Versicherungsfall ein, so sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, wenn Sie lhre
Pflichten nach Abschnitt F § 9 Nr. 2 a) (Seite 37) vorsatzlich verletzt haben. Verletzen Sie diese Pflichten grob fahrlas-
sig, so sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das der Schwere lhres Verschuldens ent-
spricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit haben Sie zu beweisen.

b)  Im Fall einer Gefahrerh6hung nach Abschnitt F § 9 Nr. 2 b) oder c) (Seite 37) sind wir fiir einen Versicherungsfall, der
spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige uns hatte zugegangen sein miissen, leistungs-
frei, wenn Sie Ihre Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt haben. Haben Sie Ihre Pflicht grob fahrldssig verletzt, so gilt Ab-
schnitt F § 9 Nr. 5 a) Satz 2 und 3 (Seite 38) entsprechend. Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn uns die Ge-
fahrerh6hung zu dem Zeitpunkt, zu dem uns die Anzeige hatte zugegangen sein missen, bekannt war.

c)  Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen,

1) soweit Sie nachweisen, dass die Gefahrerhdhung nicht ursachlich fiir den Eintritt des Versicherungsfalls oder
den Umfang der Leistungspflicht war oder

1) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist fiir die Kiindigung durch uns abgelaufen und eine
Kiindigung nicht erfolgt war oder

11I)  wenn wir statt der Kiindigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen unseren Geschaftsgrundsatzen ent-
sprechenden erhdhten Beitrag verlangen.

§ 10 Welche Regelungen und Pflichten (Obliegenheiten*) sind vor Eintritt des Versicherungsfalls vereinbart und zu
beachten?

Vor Eintritt eines Versicherungsfalles haben Sie folgende Obliegenheiten* zu erfiillen:

e  Die Einhaltung aller gesetzlichen, behdrdlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften
° Die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten*.

§ 11 Welche Regelungen und Pflichten (Obliegenheiten*) sind bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls verein-
bart und zu beachten?

Obliegenheiten* sind die folgenden Verpflichtungen, welche Sie mit SchlieRung des Versicherungsvertrages uns gegeniiber einge-
hen:

1. Sie miissen versuchen den Schaden abzuwenden oder so gering wie mdglich zu halten. Sollten wir Ihnen hierzu Weisungen
erteilen, sind Sie verpflichtet, diesen nachzukommen. Das gilt aber nur, wenn unsere Weisungen fiir Sie zumutbar sind.
Wenn es die Umstande gestatten, haben Sie Weisungen, z. B. auch miindlich oder telefonisch, bei uns einzuholen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag bzw. dem Versicherungsschutz beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen,
haben Sie nach pflichtgemadBem Ermessen zu handeln.

2. Sie miissen uns jeden Schadenfall unverziiglich, nachdem Sie von diesem Kenntnis erlangt haben, melden. Die Meldung
kann auch miindlich oder telefonisch erfolgen.

3. Sie miissen jeden Schadenfall der durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum entsteht unverziiglich der Polizei anzei-
gen.

4, Das Schadenbild miissen Sie so lange unverandert lassen, bis die Schadenstelle oder die beschadigten Sachen durch uns
freigegeben worden sind. Sind Veranderungen unumganglich, ist das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B.
durch Fotos) und die beschadigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch uns aufzubewahren.

5. Soweit moglich haben Sie uns unverziiglich jede Auskunft, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs
unserer Leistungspflicht erforderlich ist, in Textform™* zu erteilen, sowie jede Untersuchung {iber Ursache und Hohe des
Schadens und iiber den Umfang der Entschadigungspflicht zu gestatten.

6.  Sie haben die von uns angeforderten Belege beizubringen, soweit deren Beschaffung Ihnen billigerweise zugemutet werden
kann.
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7. Steht das Recht auf unsere vertragliche Leistung einem anderen als Ihnen, als unserem Versicherungsnehmer zu, so hat
dieser die genannten Obliegenheiten* ebenfalls zu erfiillen - soweit ihm dies nach den tatsachlichen und rechtlichen Um-
standen moglich ist.

8.  Weitere Obliegenheiten* und Anspruchsvoraussetzungen finden Sie zu den einzelnen Leistungen beschrieben.

§ 12 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung Ihrer Pflichten (Obliegenheiten*)?

1. Verletzen Sie eine Pflicht (sogenannte Obliegenheit*) aus diesem Vertrag, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfil-
len hatten, konnen wir den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kiindigen.

Wir haben kein Kiindigungsrecht, wenn Sie uns nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlassigkeit beruhte.

Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz, wenn Sie die vorgenannten Obliegenheiten* vorsatzlich verletzen. Bei grober Fahr-
lassigkeit diirfen wir die Leistung entsprechend der Schwere des Verschuldens kiirzen.

2. Fiihren Sie den Versicherungsfall vorsatzlich herbei, so sind wir von der Entschadigungspflicht frei. Ist die Herbeifiihrung
des Schadens durch rechtskraftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in Ihrer Person festgestellt, so gilt die vorsatzliche Herbei-
fiihrung des Schadens als bewiesen. Im Falle der grob fahrlassigen Herbeiflihrung des Versicherungsfalls diirfen wir die
Leistung entsprechend der Schwere lhres Verschuldens kiirzen.

3. Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklarungsobliegenheit*, kann der Ver-
sicherungsschutz vollstdndig oder teilweise entfallen. Voraussetzung hierfiir ist, dass wir Sie mit einer gesonderten Mittei-
lung in Textform* auf diese Folge hingewiesen haben.

Weisen Sie uns nach, dass Sie die Obliegenheit* nicht grob fahrlassig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen.

Ihr Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder fiir den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistung ursachlich war. Das gilt
nicht, wenn Sie uns arglistig liber Tatsachen, die fiir den Grund oder die Hohe der Entschadigung von Bedeutung sind, tau-
schen oder zu tauschen versuchen.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskraftiges Strafurteil gegen Sie wegen Betruges oder Betrugsver-
suches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen fiir die arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalls als be-
wiesen.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhangig davon, ob wir unser uns zustehendes Kiindigungsrecht ausiiben.

4, Ihr Versicherungsschutz bleibt bei versehentlicher Obliegenheitsverletzung (z. B. Unterlassen einer lhnen obliegenden An-
zeige, fahrlassige unrichtige Abgabe einer Anzeige oder fahrldssige Unterlassung einer sonstigen Obliegenheit*) uneinge-
schrankt bestehen, wenn Sie die Erfiillung der Obliegenheit* bei Erkennen unverziiglich nachgeholt haben (Versehensklau-
sel).

§ 13 Was gilt bei einer Uberversicherung?

Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kdnnen sowohl wir als auch Sie verlangen,
dass zur Beseitigung der Uberversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des
Herabsetzungsverlangens ist flir die Hohe des Beitrags der Betrag maRgebend, den wir berechnet haben wiirden, wenn der Ver-
trag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden ware.

Haben Sie die Uberversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermégensvorteil zu verschaffen,
ist der Vertrag nichtig. Uns steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit begriindenden Umstan-
den Kenntnis erlangen.

§ 14 Welche Regelungen gelten im Falle einer Mehrfachversicherung?

Der Gesetzgeber regelt eine etwaige Mehrfachversicherung in den §§ 77, 78 und 79 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Die gesetzli-
chen Bestimmungen, die wir uns zu Eigen machen, haben wir im Folgenden dargestellt:

1. Anzeigepflicht

Soweit Sie ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichern, sind Sie verpflichtet, uns die andere
Versicherung unverziiglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzuge-
ben.
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2.  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzen Sie die Anzeigepflicht zu einer Mehrfachversicherung vorsatzlich oder grob fahrldssig, sind wir unter den in Ab-
schnitt F § 10 (Seite 38) und § 11 (Seite 38) beschriebenen Voraussetzungen zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn wir vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der ande-
ren Versicherung erlangt haben.

3.  Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei uns, als auch bei mindestens einem anderen Versicherer, ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und
libersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder iibersteigt aus anderen Griinden die
Summe der Entschadigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen waren,
den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b)  Wir und die weiteren Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder fiir den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; Sie kdnnen aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag
des Ihnen entstandenen Schadens verlangen. Dies gilt entsprechend, wenn die Vertrage bei uns bestehen.

c)  Erlangen Sie oder versicherte Personen aus anderen Versicherungsvertragen Entschadigung fiir denselben Schaden,
so ermaRigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschadigung aus allen Vertragen
insgesamt nicht hoher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Beitrdge errechnet
wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden ware. Bei Vereinbarung von Entschadigungsgrenzen erma-
Bigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Vertragen insgesamt keine hohere Entschadigung zu leisten ist, als
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden ware.

d)  Haben Sie eine Mehrfachversicherung in der Absicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermégensvorteil
zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; uns steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem wir von den die Nichtigkeit begriindenden Umstdanden Kenntnis erlangen.

4.  Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Haben Sie den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der
Mehrfachversicherung geschlossen, konnen Sie verlangen, dass der spater geschlossene Vertrag aufgehoben wird
oder die Versicherungssumme unter verhdltnismaBiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird,
der durch die friihere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags werden zu
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem uns die Erklarung zugeht.

b) Diese Regelungen sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Ab-
schluss der mehreren Versicherungsvertrage der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren
Versicherungsvertrage gleichzeitig oder im Einvernehmen von uns und den weiteren Versicherern geschlossen wor-
den, konnen Sie nur die verhaltnismaBige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beitrage verlangen.

§ 15 Versichererwechsel

Dabei ist k+m berechtigt, das auf der Grundlage dieses Vertrages versicherte Risiko jederzeit in lnrem Namen bei einem anderen
Versicherer als Risikotrager in Deckung zu nehmen und/oder weitere Versicherer zu beteiligen. Macht k+m von diesem Recht Ge-
brauch, so werden Sie unverziiglich dariiber informiert, bei wem Sie von nun an lhre vertraglichen Rechte geltend machen kon-
nen.

§ 16 Welche Regelungen gelten bei einer erforderlichen Anpassung der Versicherungsbedingungen?

Diese Versicherungsbedingungen konnen wir nachtraglich

° bei Anderungen von Gesetzen, auf denen die betroffenen Bestimmungen beruhen, oder

° bei unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden Anderungen der hochstrichterlichen Rechtsprechung oder

° bei unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden Anpassungen der Verwaltungspraxis der deutschen Bundesanstalt
fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

durch neue Regelungen ersetzen, wenn

e die Anpassung der Versicherungsbedingungen zur Fortfiihrung des Versicherungsvertrages notwendig ist oder
° das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung fiir Sie oder uns auch unter Beriicksichtigung der Interessen der jeweils
anderen Vertragspartei eine unzumutbare Harte darstellen wiirde.
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Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels Ihre Belange als Versicherungsnehmer angemessen
beriicksichtigt. Die neue Regelung wird zwei Wochen, nachdem Ihnen diese und die hierfiir maBgeblichen Griinde schriftlich mit-
geteilt worden sind, Vertragsbestandteil.

§ 17 Was gilt bei Embargos oder Sanktionen?

Es besteht - unbeschadet der iibrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europaischen Union oder
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fiir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im
Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europdische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

§ 18 Wo konnen Anspriiche aus diesem Vertrag geltend gemacht werden und wann verjahren diese Anspriiche?
1. Die Anspriiche aus diesem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren.
Die Fristberechnung richtet sich nach § 195 und § 199 des Biirgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, ist die Verjahrung von der Anmeldung bis zu
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem lhnen die Entscheidung in Textform* zugeht.

2. Fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustdandigkeit nach dem Sitz
oder der fiir den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung des Versicherers. Ortlich zustandig ist auch das Gericht, in
dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz, oder, mangels eines solchen, ihren gewdhnlichen Aufenthalt
haben. Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie miissen wir bei dem Gericht erheben, das fiir Ihren Wohnsitz, oder,
mangels eines solchen, den Ort Ihres gewohnlichen Aufenthaltes zustdndig ist.

Ist der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche
Zustandigkeit fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach dem Sitz des Versicherers oder dessen fiir den Versi-
cherungsvertrag zustandiger Niederlassung.

§ 19 Welches Recht gilt fiir unseren Vertrag?

Sofern nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Fiir diesen Ver-

trag gilt deutsches Recht.

§ 20 Welche Regelungen gelten bei teilweise oder vollstandigen rechtsunwirksamen Vereinbarungen (Salvatori-
sche Klausel)?

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Giiltigkeit der
tibrigen Bestimmungen dadurch nicht beriihrt. In einem solchen Fall ist der Vertrag vielmehr seinem Sinne gemaR zur Durchfiih-

rung zu bringen. Beruht die Ungiiltigkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, so tritt an ihre Stelle das gesetzlich zuldssige
MaR.
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G. Merkblatt zur Datenverarbeitung

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie liber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch die Konzept & Marketing -
ihr unabhangiger Konzeptentwickler GmbH (k+m) und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

1. Verantwortlicher fiir die Datenverarbeitung

Konzept & Marketing - Ihr unabhéangiger Konzeptentwickler GmbH (k+m)

Podbielskistrale 333
30659 Hannover

Telefonnummer: +49 (0)5 11 - 640 54 0
Telefaxnummer: +49 (0)5 11 - 640 54 444
E-Mail: info@k-m.info

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter den vorgenannten Kontaktdaten oder unter datenschutz@k-m.info

2. Vorbemerkung

Die an uns gestellten Anforderungen und Aufgaben zur korrekten, schnellen und wirtschaftlichen Administration und Verwaltung
von Vertragsverhdltnissen kdnnen wir in der heutigen Zeit nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfiillen.
Die EDV bietet einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbrduchlichen Handlungen als die bisherigen manuel-
len Verfahren.

Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
und das Bundesdatenschutzgesetz (neu) - BDSG geregelt.

3. Rechtsgrundlagen und Zwecke

Die Datenverarbeitung und Datennutzung personenbezogener Daten ist zuldssig, wenn die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO) und BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift wie z.B. die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) sie erlaubt oder wenn der Betroffene in diese eingewilligt hat (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO). Die DSGVO
und das BDSG erlauben die Datenverarbeitung und Datennutzung, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertrags-
verhaltnisses oder vertragsahnlichen Vertrauensverhaltnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der
speichernder Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwiirdige Interesse des Betroffenen an
dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung tiberwiegt. (Art. 6 Abs. 1 DSGVO).

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, bendtigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben fiir den Abschluss des
Vertrages und zur Einschatzung des von uns zu iibernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten
wir diese Daten zur Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden
bendtigen wir, um priifen zu konnen, ob ein Versicherungsfall eingetreten ist.

Der Abschluss bzw. die Durchfiihrung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten nicht
moglich.

Wir speichern Daten, die fiir den Versicherungsvertrag notwendig sind. Dies sind zunachst lhre Angaben im Antrag (Antragsdaten).
Weiter werden versicherungstechnische Daten zum Vertrag wie Vertragsnummer, Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Bei-
trag, Bankverbindung, sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverstandigen, gefiihrt
(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten zum
Versicherungsfall (Vertragsdaten).

Dariiber hinaus bendtigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fiir
die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfiillung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Rechtsgrundlage fiir diese Verarbeitungen perso-
nenbezogener Daten fiir vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Die genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen erstrecken sich auch auf Testverfahren zur Entwicklung, Implementierung und Kon-
trolle der hierzu eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsverfahren. Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es (nach Art. 6
Abs. 1 lit. f) DSGVO erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren.

Dies kann insbesondere der Fall sein:

e  zur Gewdhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs

e  zur Werbung fiir unsere eigenen Versicherungsprodukte und fiir andere Produkte der Konzept & Marketing GmbH und deren
Kooperationspartner sowie fiir Markt- und Meinungsumfragen

e  zur Verhinderung und Aufkldrung von Straftaten, insbesondere von Datenanalysen zur Erkennung von Unstimmigkeiten, die
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten konnen
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Dariiber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfiillung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrecht-
licher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage fiir
die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. ¢) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten fiir andere, oben nicht genannte Zwecke verarbeiten wollen, werden wir Sie dariiber
zuvor informieren.

4. Nutzung lhrer E-Mail-Adresse

Wenn Sie uns im Rahmen der Bearbeitung eines Vorgangs Ihre E-Mail-Adresse zur Kenntnis bringen, speichern wir diese und nut-
zen sie ggf. fiir die weitere Kommunikation zu dem betreffenden Vertrag (z.B. im Schadenfall), sofern Sie dieser Nutzung nicht
widersprechen.

5. Einwilligungserklarung

Unabhdngig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwagung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage fiir
die Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklarung nach der DSGVO und BDSG zur Verarbeitung
lhrer personenbezogenen Daten zu den vorstehend beschriebenen Zwecken aufgenommen worden. Diese gilt liber die Beendi-
gung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch - aufRer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des
Antrages oder durch lhren jederzeit moglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklarung bei Antragstellung ganz oder teilweise
verweigert oder widerrufen, kommt es unter Umstanden nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teil-
weise verweigerter Einwilligungserklarung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuldssigen
Rahmen, wie in Abschnitt G Nr. 3 (,Rechtsgrundlagen und Zwecke*; Seite 42) beschrieben, erfolgen. Daneben setzt auch die Uber-
mittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schwei-
gepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken und Unfallversicherung ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtent-
bindungsklausel enthalten.

6. Kategorien von Empfangern der personenbezogenen Daten
a) Dateniibermittlung an den Risikotrager (Versicherer)

k+m arbeitet zur Deckung der Risiken mit unterschiedlichen Risikotragern (Versicherern) zusammen. Diese Versicherer be-
notigen entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie auch Ihre Personalien. Soweit durch eine bestimmte Schaden-
hohe eine Vorlagepflicht beim Versicherer besteht, werden zur Risiko- und Schadenbeurteilung auch die dafiir erforderli-
chen Unterlagen zur Verfligung gestellt.

In einigen Fallen bedienen sich die Versicherer zum Zwecke der Risiko- und Schadenbeurteilung weiterer Dienstleister, de-
nen sie gegebenenfalls entsprechende Daten iibergeben kdnnen.

Unter www.k-m.info und der Rubrik Datenschutz finden Sie auch die Verlinkung auf die Datenschutzerklarungen der Versi-
cherer mit denen k+m zusammenarbeitet sowie deren Dienstleisterlisten.

b) Dateniibermittlung an andere Versicherer

Im Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsanderung und im Schadenfall
dem Versicherer alle fiir die Einschatzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstande anzugeben.
Hierzu gehdren z. B. friihere Versicherungsfalle, Versicherungen oder Mitteilungen iiber gleichartige andere Versicherungen
(beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekiindigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprii-
che in den Angaben des Versicherten aufzuklaren oder um Liicken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu
schlieBen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer zu befragen und entsprechende Auskiinfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fallen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsiibergang sowie bei Teilungsab-
kommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen
wie Name und Anschrift, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhdhe und
Schadentag weitergegeben.

¢)  Betreuung durch Vertriebspartner

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmens-
gruppe bzw. unseres Kooperationspartners werden Sie durch Ihren Vertriebspartner betreut, der Sie mit lhrer Einwilligung
auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berat. Vertriebspartner in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermitt-
lungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute und Kapitalan-
lagegesellschaften u.a.

Um seine Aufgaben ordnungsgemal erfiillen zu konnen, erhalt der Vertriebspartner zu diesen Zwecken von uns die fiir die
Betreuung notwendigen Angaben aus lhren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beitrage, Art
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des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfalle und Hohe von Versicherungsleistungen, sowie von
unseren Partnerunternehmen Angaben iber finanzielle Dienstleistungen. AusschlieBlich zum Zwecke von Vertragsanpassun-
gen in der Personenversicherung kénnen an den zustandigen Vertriebspartner auch Gesundheitsdaten tibermittelt werden.
Unsere Vertriebspartner verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Bera-
tung und Betreuung des Kunden. Auch Sie werden von uns iiber Anderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder
Vertriebspartner ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen DSGVO und dem BDSG und seine Verschwie-
genheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

d) Dienstleister

Wir bedienen uns zur Erfiillung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Auftragnehmer und
Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur voriibergehende Geschafts-
beziehungen bestehen und die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, kdnnen Sie der Ubersicht im Anhang
sowie unserer Internetseite unter www.k-m.info unter der Rubrik Datenschutz entnehmen.

7. Dauer der Datenspeicherung

Wir loschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie fiir die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann
es vorkommen, dass personenbezogene Daten fiir die Zeit aufbewahrt werden, in der Anspriiche gegen unser Unternehmen gel-
tend gemacht werden kénnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis zu dreiBig Jahren). Zudem speichern wir lhre perso-
nenbezogenen Daten, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich regelmaRig durch rechtliche Nachweis- und
Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwaschegesetz geregelt
sind.

Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

8. Betroffenenrechte

Sie konnen unter der o. g. Adresse Auskunft iiber die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Dariiber hinaus konnen Sie
unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Loschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf
Einschrankung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von lhnen bereitgestellten Daten in einem struk-
turierten, gangigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

a)  Widerspruchsrecht

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, konnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich
aus lhrer besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. Dieses Recht kdnnen Sie unter
service@k-m.info geltend machen.

b) Beschwerderecht

Sie haben die Moglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Daten-
schutzaufsichtsbehdrde zu wenden. Die fiir uns zustandige Datenschutzaufsichtsbehorde ist:

Die Landesbeauftragte fiir den Datenschutz in Niedersachsen,

PrinzenstralRe 5
30159 Hannover

E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Internet: www.lfd.niedersachsen.de
9. Zentrale Hinweissysteme
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der
informa HIS GmbH

Krenzberger Ring 68
65205 Wiesbaden

zur Unterstiitzung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungspriifung sowie bei der Be-
kampfung von Versicherungsmissbrauch. Dafiir ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich.

Der Betrieb des HIS beruht auf den berechtigten Interessen der Versicherungswirtschaft gem. Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO, die wir
gerne erlautern:
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Anfragen

Bei Priifung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklarung des Sach-
verhaltes und zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zustandigen Fachverband bzw. an andere Versi-
cherer zu richten oder auch entsprechende, Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme
und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden diirfen, also nur, soweit be-
stimmte Voraussetzungen erfiillt sind.

10. Datenaustausch mit lhrem friiheren Versicherer

Um lhre Angaben bei Antragsbearbeitung und bei Eintritt des Versicherungsfalls iiberpriifen und bei Bedarf erganzen zu kénnen,
kann im dafiir erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von lhnen im Antrag benannten
friiheren Versicherer erfolgen.

11. Bonitatsauskiinfte

Soweit es zum Vertragsschluss oder zur Vertragsdurchfiihrung auf Grund unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen
wir bei Auskunfteien Informationen zur Beurteilung lhrer Zahlungsfahigkeit oder Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. Die
von uns angefragten Auskunfteien entnehmen Sie bitte unserer Dienstleisterliste.
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H. Definitionen
Die nachfolgenden Definitionen sollen dazu dienen, Ihnen bestimmte Begriffe in verstandlicher Form zu erldutern.

Diese Definitionen sind nicht Teil der Versicherungsbedingungen im rechtlichen Sinne.

Dritter

Dritter ist jede Person, die weder Sie noch eine mit Ihnen in hauslicher Gemeinschaft lebende Person ist, noch bei Ihnen ihren
Meldesitz unterhalt.

Einliefererhaftung

Einliefererhaftung bezeichnet die gesetzliche Verantwortung des Abfallbesitzers dafiir, dass gefahrliche oder liberwachungsbe-
diirftige Abfalle auch nach der Ubergabe an ein Entsorgungsunternehmen ordnungsgemaR entsorgt werden.

Erstes Risiko

Wir ersetzen je Schadenereignis den entstandenen Schaden bis zur ausdriicklich vereinbarten Héchstentschadigung (,Erst-Risiko-
Summe*), ohne eine Unterversicherungspriifung vorzunehmen. Ubersteigt der Schaden die Erst-Risiko-Summe, tragen Sie den die
Summe libersteigenden Teil selbst. Die Erst-Risiko-Summe gilt ausschlieRlich pro Schadenereignis, soweit nicht abweichend ver-
einbart.

Obliegenheiten

Das sind lhre Verhaltenspflichten vor, wahrend und nach dem Versicherungsfall. Zum Beispiel miissen Sie sicherstellen, dass die
Anlage mit der ggf. vorhandenen Blitzschutzeinrichtung des Gebdudes verbunden ist. Wenn Sie Obliegenheiten* verletzen, gefahr-
den Sie lhren Versicherungsschutz.

Reprasentanten
Dem Versicherungsnehmer stehen als Reprasentanten gleich

1. Personen, die in dem Bereich, zu dem die versicherten Sachen gehoren, aufgrund eines Vertretungs- oder eines dhnlichen
Verhiltnisses anstelle des Versicherungsnehmers die Obhut iiber diese Sachen ausiiben,

2. Personen, die damit betraut sind, rechtserhebliche Tatsachen anstelle des Versicherungsnehmers zur Kenntnis zu nehmen
und dem Versicherer zur Kenntnis zu bringen.

Subsidiar

Subsidiar bedeutet, dass die Leistungen aus dem mit uns geschlossenen Versicherungsvertrag nachrangig (subsidiar) nach einem
weiterhin bestehenden oder vorrangig leistenden Vertrag (z. B. Versicherungsvertrag, Dienstleistungsvertrag) erbracht werden.
Gleiches gilt, wenn ein anderweitiger Haftpflichtanspruch, z. B. gegen einen Dritten* oder ein Anspruch gegen einen Sozialtrager
besteht.

Besteht also ein anderweitiger Anspruch auch eventuell nur teilweise, so treten wir mit dem vereinbarten Versicherungsschutz
ein, wenn die Leistungen aus dem anderweitigen Anspruch erschopft, aufgebraucht oder nicht vorgesehen sind.

Textform

Wenn vereinbart ist, dass Sie uns oder wir lhnen in Textform Informationen zukommen lassen sollen, so bedeutet dies, dass eine
Mitteilung als Brief, Fax, E-Mail etc. zu erfolgen hat. Haben Sie uns im Antrag eine E-Mail-Adresse benannt, kdnnen wir diese ver-
wenden.

Versicherungsperiode

Unabhangig vom Zahlungsrhythmus versteht man unter der Versicherungsperiode den Zeitraum, fiir den der Versicherungsbeitrag
berechnet wird. Zudem bestimmt die Versicherungsperiode den bestehenden Versicherungsschutz, Kiindigungsmoglichkeiten
sowie anderweitige vertragliche Vereinbarungen. Der Begriff der Versicherungsperiode ist in § 12 des Versicherungsvertragsgeset-
zes (VVG) definiert. Danach gilt als Versicherungsperiode der Zeitraum eines Jahres, falls nicht die Pramie nach kiirzeren Zeitab-
schnitten bemessen ist.

Versicherer: Gothaer Allgemeine Versicherung AG

Verwaltungsgesellschaft: Konzept & Marketing GmbH e PodbielskistraRe 333 e 30659 Hannover e
Tel: 0511 - 640 54 0 e Fax: 05 11 - 640 54 444 e Mail: info@k-m.info e Web: www.k-m.info Seite 46 von 47

Verbraucherinformationen, allsafe solar, PV, 01/2026 Vers. 101


http://www.k-m.info/
https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__12.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__12.html

Verlasslich versichert. (l-m
Personlich betreut.

PodbielskistraBe 333 05 11 - 640 54 0
30659 Hannover info@k-m.info

www.k-m.info


http://www.k-m.info/

	A. Leistungsübersicht
	Kurzübersicht der Leistungsaussagen in den wählbaren Tarifvarianten.

	B. Inhaltsverzeichnis
	C. Kundeninformationen
	Wer ist wer?
	Wer ist Ihr Versicherer?
	Wer ist Ihre Verwaltungsgesellschaft?
	Welche Vertragsgrundlagen sind vereinbart?
	Welche Gültigkeitsdauer haben unsere Informationen und Angebote?
	Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
	Wie hoch ist der Beitrag und welche Beitragszahlungsweise ist vereinbart?
	Widerrufsbelehrung
	Abschnitt 1: Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise
	Widerrufsrecht
	Widerrufsfolgen
	Besondere Hinweise

	Abschnitt 2: Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen
	Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
	Ende der Widerrufsbelehrung


	Welche Möglichkeiten der Bedingungsänderung sind vorgesehen?
	Was gilt im Falle der Verletzung von Gesetzen und Sanktionen?
	Welches Recht gilt?
	Welche Vertragssprache ist vereinbart?
	Welche Aufsichtsbehörde ist zuständig?
	An wen können Sie Beschwerden richten?

	D. Versicherungsbedingungen - Leistungsumfang
	§ 1 Welche Sachen sind versichert? Was gehört nicht zu den versicherten Sachen?
	1. Versicherte Sachen
	2. Stromspeicher, Batteriespeicher, Akkumulatoren
	3. Folgeschäden
	4. Nicht versicherte Sachen

	§ 2 Welche Gefahren und Schäden sind versichert und welche nicht?
	1. Versicherte Gefahren und Schäden
	2. Elektronische Bauelemente
	3. Innere Betriebsschäden an Solarmodulen
	4. Innere Betriebsschäden an Wechselrichtern
	5. Photovoltaik-Carportsysteme, Photovoltaik-Verandaüberdachungssysteme
	6. Gefahrendefinitionen
	a) Raub
	b) Einbruchdiebstahl
	c) Brand, Blitzschlag, Explosion
	d) Leitungswasser
	e) Sturm
	f)  Hagel

	7. Nicht versicherte Gefahren und Schäden

	§ 3 Wessen Interesse ist versichert?
	§ 4 Wo besteht Versicherungsschutz?
	§ 5 Was ist der Versicherungswert und die Versicherungssumme? Wann besteht eine Unterversicherung? Was gilt für die Vorsorgeversicherung?
	1. Versicherungswert
	2. Versicherungssumme
	3. Unterversicherung
	4. Vorsorgeversicherung

	§ 6 Welche Kosten sind versichert und welche nicht?
	1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
	2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten
	3. Zusätzliche Kosten
	Über die Wiederherstellungskosten hinaus sind die nachfolgend genannten Kosten auf Erstes Risiko* mitversichert, insge-samt begrenzt auf 300.000 EUR je Versicherungsfall, unabhängig davon, wie viele Kostenarten anfallen. Die jeweils vereinbarte Versic...

	§ 7 In welchem Umfang erfolgt eine Entschädigungsleistung?
	1. Wiederherstellungskosten
	2. Teilschaden
	3. Totalschaden
	4. Wegfall der Restwertanrechnung im Versicherungsfall
	5. Technologiefortschritt
	6. Differenzentschädigung bei Nichtwiederaufbau (Restschuldversicherung, GAP-Deckung)
	7. Weitere Kosten
	8. Grenze der Entschädigung
	9. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung
	10. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit
	11. Selbstbehalt

	§ 8 Wann wird die Entschädigung gezahlt?
	1. Fälligkeit der Entschädigung
	2. Verzinsung
	3. Hemmung
	4. Aufschiebung der Zahlung
	5. Abtretung des Entschädigungsanspruches

	§ 9 Welche Regeln gelten für das Sachverständigenverfahren?
	1. Feststellung der Schadenhöhe
	2. Weitere Feststellungen
	3. Verfahren vor Feststellung
	4. Feststellung
	5. Verfahren nach Feststellung
	6. Kosten
	7. Obliegenheiten*

	§ 10 Was gilt für wiederherbeigeschaffte Sachen?
	1. Anzeigepflicht
	2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
	3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
	4. Beschädigte Sachen
	5. Gleichstellung
	6. Übertragung der Rechte

	§ 11 Welche Obliegenheiten* haben Sie vor oder bei Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen?
	1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
	2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
	3. Folgen der Verletzung von Obliegenheiten

	§ 12 Welche Regelungen gelten für Ersatzansprüche und wann verzichten wir auf eine Regressnahme?
	1. Regressverzicht
	2. Obliegenheiten* zur Sicherung von Ersatzansprüchen

	§ 13 Garantie GDV Mindeststandard
	§ 14 Updategarantie (Innovationsklausel)
	§ 15 Verzicht auf Einrede der Vorvertraglichkeit bei Versichererwechsel
	§ 16 Anpassung des Beitrages gemäß Alter der Photovoltaikanlage (Altersstaffel)
	1. Alter der Photovoltaikanlage
	2. Beitragsstaffel
	3. Nachträgliche Anpassungen

	§ 17 Welchen Schadenfreiheitsnachlass gewähren wir Ihnen und unter welchen Voraussetzungen?
	Es wird ein Schadenfreiheitsnachlass in Höhe von 30 % des Gesamtbeitrages gewährt, wenn in den letzten 5 Jahren vor Antragsstellung kein ersatzpflichtiger Schaden in Bezug auf den beantragten Versicherungsschutz angefallen ist


	E. Versicherungsbedingungen –Leistungserweiterungen
	§ 1 Bau- und Montagedeckung auf Erstes Risiko*
	1. Gegenstand der Versicherung
	2. Versicherte Gefahren
	3. Dauer der Versicherung
	4. Selbstbeteiligung
	5. Unterversicherung
	6. Umfang der Entschädigung

	§ 2 Betriebsunterbrechungsschäden
	1. Gegenstand der Versicherung
	2. Unterbrechungsschaden; Haftzeit
	3. Nicht versicherte Schäden und Gefahren
	4. Umfang der Entschädigung
	5. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Unterbrechungsschadens
	6. Sachverständigenverfahren
	7. Obliegenheiten*
	8. Allgemeines

	§ 3 Mehrkostenversicherung
	§ 4 Datenversicherung
	1. Gegenstand der Versicherung
	2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
	3. Versicherungsort
	4. Versicherungssumme
	5. Umfang der Entschädigung
	6. Obliegenheiten*
	7. Allgemeines


	F. Versicherungsbedingungen - Allgemeiner Teil
	§ 1 Wer ist Ihr Vertragspartner?
	§ 2 Welche Vollmacht erhält der Abschlussvermittler?
	§ 3 Was gilt für Repräsentanten*?
	§ 4 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz und wann kann der Vertrag gekündigt werden?
	§ 5 Welche Regelungen gelten für die Beitragszahlung und wann ist der Beitrag fällig?
	§ 6 Was gilt für das Widerrufsrecht?
	§ 7 Welche Regelungen gelten für die Versicherung für fremde Rechnung?
	§ 8 Welche Pflichten sind bei Vertragsabschluss bzw. Vertragsänderung zu beachten und welche Folgen hat deren Nichtbeachtung?
	1. Anzeigepflicht
	2. Rücktritt
	a) Voraussetzungen und Ausübung des Rücktrittes
	b) Ausschluss des Rücktrittsrechtes
	c) Folgen des Rücktrittes

	3. Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung
	4. Anfechtung

	§ 9 Was ist eine Gefahrerhöhung? Welche Regelungen sind vereinbart und zu beachten?
	1. Begriff der Gefahrerhöhung
	2. Ihre Pflichten
	3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch uns
	a) Kündigungsrecht
	b) Vertragsanpassung

	4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
	5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

	§ 10 Welche Regelungen und Pflichten (Obliegenheiten*) sind vor Eintritt des Versicherungsfalls vereinbart und zu beachten?
	§ 11 Welche Regelungen und Pflichten (Obliegenheiten*) sind bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls vereinbart und zu beachten?
	§ 12 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung Ihrer Pflichten (Obliegenheiten*)?
	§ 13 Was gilt bei einer Überversicherung?
	§ 14 Welche Regelungen gelten im Falle einer Mehrfachversicherung?
	1. Anzeigepflicht
	2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
	3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
	4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

	§ 15 Versichererwechsel
	§ 16 Welche Regelungen gelten bei einer erforderlichen Anpassung der Versicherungsbedingungen?
	§ 17 Was gilt bei Embargos oder Sanktionen?
	§ 18 Wo können Ansprüche aus diesem Vertrag geltend gemacht werden und wann verjähren diese Ansprüche?
	§ 19 Welches Recht gilt für unseren Vertrag?
	§ 20 Welche Regelungen gelten bei teilweise oder vollständigen rechtsunwirksamen Vereinbarungen (Salvatorische Klausel)?

	G. Merkblatt zur Datenverarbeitung
	1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
	2. Vorbemerkung
	3. Rechtsgrundlagen und Zwecke
	4. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
	5. Einwilligungserklärung
	6. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
	a) Datenübermittlung an den Risikoträger (Versicherer)
	b) Datenübermittlung an andere Versicherer
	c) Betreuung durch Vertriebspartner
	d) Dienstleister

	7. Dauer der Datenspeicherung
	8. Betroffenenrechte
	a) Widerspruchsrecht
	b) Beschwerderecht

	9. Zentrale Hinweissysteme
	10. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
	11. Bonitätsauskünfte

	H. Definitionen
	Dritter
	Einliefererhaftung
	Erstes Risiko
	Obliegenheiten
	Repräsentanten
	Subsidiär
	Textform
	Versicherungsperiode


